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Dreizehnte  Verordnung zur Anderung weinrechtlicher
Bestimmungen

A. Problem und Ziel

Die derzeitige Wein-Uberwachungsverordnung (WeinUV) basiert in wesentlichen Teilen,
zu nennen sind insbesondere Abschnitt 2 Buchfihrung, Abschnitt 3 Begleitpapiere und
Abschnitt 5 Meldungen, auf Unionsrecht. Durch Anderungen des zugrundeliegenden Uni-
onsrechts hat sich ein fachlich und rechtssystematisch notwendiges Erfordernis ergeben,
die WeinUV zu uberarbeiten. Die WeinUV beruht neben der Verordnung (EU) Nr.
1308/2013 im Wesentlichen auf drei Rechtsakten, die an zahlreichen Stellen zitiert wer-
den und die noch aus der Zeit der Europaischen Gemeinschaft stammen. Diese sind die
Verordnungen (EG) Nr. 555/2008, (EG) Nr. 436/2009 und (EG) Nr. 606/2009, die voll-
stéandig oder in weiten Teilen, die den Regelungsbereich der WeinUV betreffen, nicht
mehr in Kraft sind. Sie wurden auf Unionsebene weitestgehend durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2018/273 und die Durchfuhrungsverordnung (EU) 2018/274 abgel6st. Da-
ran ist die WeinUV formal und inhaltlich anzupassen. Zudem soll die Anpassung genutzt
werden, um nicht erforderliche birokratische Pflichten sowie weitere Vorschriften aufzu-
heben und die Voraussetzungen fir eine voranschreitende Digitalisierung der Weinuber-
wachung sowie der Weiniberwachung dienenden Vorgaben zu schaffen. Aufgrund des
Umfangs der erforderlichen sowie zweckmaRigen Anderungen soll die Anpassung in
Form einer Ablésungsverordnung erfolgen.

In der Weinverordnung (WeinV) werden vor allem die Vorschriften zu den Bezeichnungen
.Erstes Gewachs* und ,GroRes Gewachs“ angepasst. Diese sollen kiinftig in Form eines
Gutezeichens vergeben und verwendet werden. AuRerdem werden die Vorschriften zu
den Bezeichnungen ,Classic” und ,Crémant‘ angepasst und dabei die Rolle der Pro-
duktspezifikationen geschitzter Ursprungsbezeichnungen und dadurch die Erzeuger und
die Erzeugervereinigungen starker betont. Im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung amtli-
cher Prifungsnummern wird die elektronische Ubermittlung von Antrdgen und Beschei-
den ermoglicht. Zudem werden unionsrechtlich Uberholte nationale Regelungen ange-
passt oder aufgehoben und eine zu weit reichende Regelung korrigiert sowie eine weitere
klargestellt.

Die Weinférderverordnung (WeinF6GewV) sowie die Lebensmittelzusatzstoff-
Durchfuhrungsverordnung (LMZDV) bedurfen einer Berichtigung.

Des Weiteren werden zwei obsolet gewordene weinrechtliche Verordnungen, die Verord-
nung zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften und die Verordnung
Uber die Genehmigung fir Neuanpflanzungen von Rebflachen (RebflAnpflV 02/03), auf-
gehoben.
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B. Losung; Nutzen
Erlass der vorliegenden Verordnung.

Die Abldsungsverordnung zur WeinUV bringt die Verordnung auf den aktuellen Stand mit
dem geltenden Unionsrecht, hebt teilweise nicht mehr erforderliche Vorgaben und Pflich-
ten auf und vereinfacht an einigen Stellen Verfahren der Weintiberwachung.

Die Anderungen der WeinV adressieren in der Wein- und Sektwirtschaft bestehende
Probleme. Mit den neuen Vorschriften fir die Verwendung der Bezeichnungen ,Erstes
Gewachs" und ,GroRes Gewachs” sollen die Begriffe besser geschitzt werden. Die Ent-
scheidung dartber, welche Weine die Bezeichnungen tragen dirfen, soll der Weinbran-
che unter dem Dach des zu diesem Zweck von dem Verband Deutscher Pradikatsweingu-
ter eV. und dem Deutschen Weinbauverband e.V. gemeinsam neu gegrindeten
Komitee — Klassifikation Erster und Grof3er Lagen in Deutschland e.V. Ubertragen und
ohne verpflichtende Anpassungen von Produktspezifikationen getroffen werden kdnnen
und gleichzeitig anhand transparenter Kriterien nachvollziehbar sein. Damit wird einem
Anliegen der Weinbranche Rechnung getragen und eine weitergehende herkunftsbasierte
Profilierung von Weinen héchster Qualitatsstufe in Deutschland ermdglicht. Die Vorschrif-
ten zu ,Classic” und ,,Crémant” werden insoweit Uberarbeitet als Entscheidungen, die zu-
vor durch Landesverordnungen zu regeln waren, kinftig von den Erzeugervereinigungen
getroffen werden konnen. Das ist starker im Einklang mit dem geltenden Agrargeo-
schutzsystem. Das Meldeverfahren bei der Bezeichnung ,Classic hat sich nicht bewahrt
und kann zur Einsparung von Bulrokratiekosten ersatzlos entfallen. Bei der Herstellung
von Sekt b.A. wird die Mdéglichkeit erdffnet, Stopfen und Flaschenhals kiinftig nicht mit
einer Folie zu umkleiden. Dadurch kénnen Kosten gespart und Verpackungsmiuill vermie-
den werden.

Die Anderungen der WeinF6GewV und der LMZDV berichtigen redaktionelle Versehen;
die Verordnung zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften und die
RebflAnpflV 02/03 haben keine Relevanz mehr und sollen daher ersatzlos entfallen.

C. Alternativen

Die Anderung der WeinUV kénnte sich auf eine Anpassung der Verweise sowie die Her-
stellung von Unionsrechtskonformitat beschranken.

In Bezug auf die WeinV konnten die Vorschriften nur im Falle ihrer Rechtswidrigkeit ange-
passt, im Ubrigen aufrechterhalten und nicht erganzt werden um diejenigen Vorschriften,
die das Gutezeichen betreffen, sowie die weiteren Anpassungen.

Fur die beiden Berichtigungen und die Aufhebung der obsoleten Verordnungen gibt es
keine Alternativen.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand
Zusatzliche Haushaltsausgaben ohne Erflllungsaufwand entstehen durch die Verordnung
nicht.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Blirgerinnen und Blrger

Fur Blrgerinnen und Burger entsteht kein zusatzlicher Erfillungsaufwand.
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E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Zum Teil werden EU-Vorgaben 1:1 umgesetzt. Im Ubrigen stellt der Erfiillungsaufwand
ein ,Out® im Sinne der ,One in, one out‘-Regelung dar. Durch die Ablésungsverordnung
werden gegenuber der abzuldsenden Verordnung keine zusatzlichen Belastungen, son-
dern Entlastungen geschaffen. MaRRgeblich ist, dass die kinftigen Regelungen unmittelbar
zu Entlastungen filhren und dass Anderungen von Kosten oder Zeitaufwand also in direk-
ter Verbindung mit den kunftigen Regelungen stehen. Insoweit zu berlcksichtigen ist ins-
besondere, dass kiinftig Keller-, Wein- und Stoffbuch nicht mehr separat gefihrt werden
mussen, sondern in einem Register, das auch elektronisch gefihrt werden kann, zusam-
mengefasst werden. Zudem entfallt die Pflicht zur Fliihrung des Analysenbuchs und des
Buchs des Geschéaftsvermittlers sowie von Register- und Herbstbuch, wobei einige dies-
bezligliche Angaben wahrend der Erntezeit auch im klnftigen Register erforderlich blei-
ben. Eine fakultative Verwendungsmaglichkeit einer Variante des Herbstbuches wird auf-
rechterhalten, weil diese Art der Buchfihrung die Betriebe wahrend der Zeit der Ernte
entlasten kann. Bei den Begleitdokumenten werden fiir Beférderungen im Inland fiir ge-
wisse Weinbauerzeugnisse in Flaschen und anderen Behaltnissen Rechnungen und Lie-
ferscheine als solche akzeptiert, sodass nicht zusatzlich zu diesen Begleitdokumente
ausgestellt werden mussen. Die erforderlichen Meldungen kdnnen kiinftig auch rechtlich
elektronisch erfolgen und die Meldung tber dnologische Verfahren entfallt ersatzlos.

Im Rahmen der WeinV entstehen durch die Ausgestaltung der Bezeichnungen ,Erstes
Gewachs® und ,Grolles Gewachs® als Gitezeichen fur die Wirtschaft vereinzelt hdhere,
aufgrund der allgemein geringen Fallzahl insgesamt aber nur geringfligige Belastungen.
Spurbare Entlastung werden durch eine Moéglichkeit, elektronische Antrage auf Erteilung
einer Prifungsnummer zu stellen, durch die Abschaffung des Meldesystems bei der Be-
zeichnung ,Classic“ und durch die Moglichkeit, bei der Herstellung von Sekt b.A. auf eine
Ummantelung mit einer Folie zu verzichten, erreicht.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Durch die Ablosungsverordnung werden keine Informationspflichten neu eingefuhrt. Die in
Bezug auf die WeinUV genannten Entlastungen sind allesamt als Informationspflichten
nach dem hiesigen Verstandnis einzuordnen, sodass Burokratiekosten insoweit reduziert
werden.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fir den Bund entsteht nur geringfiigig zusatzlicher Erflllungsaufwand durch die Ausge-
staltung der Bezeichnungen ,Erstes Gewachs® und ,Grolies Gewachs* als Gitezeichen
und der diesbeziiglichen Uberwachungsfunktion. Der Wegfall der bisherigen Regelungen
fuhrt zu einer Entlastung aufgrund der aufgehobenen Verpflichtungen hinsichtlich der
Produktspezifikationen.

Fur die Lander ergeben sich keine.

Far die Lander ergeben sich keine Uber die Geringfugigkeit hinausgehenden Belastungen
in Bezug auf den Erfillungsaufwand. Entlastungen sind durch die Mdglichkeit, Antrage auf
Erteilung einer Prufungsnummer elektronisch zu stellen sowie deren Bescheidung und
Ubermittlung ebenfalls elektronisch vorzunehmen sowie durch Wegfall des Meldesystems
bei der Bezeichnung ,Classic* und gegenwartig erforderlicher aufwandiger Kontrollen bei
den Bezeichnungen ,Erstes Gewachs® und ,Grolies Gewachs® zu erwarten.

Fir die kommunalen Haushalte entsteht kein zusatzlicher Erfullungsaufwand.
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F. Weitere Kosten

Durch die Ablésungsverordnung und die Ubrigen Anpassungen der WeinV, der
WeinF6GewV, der LMZDV und den Aufhebungen der Verordnung zur vorlaufigen Auf-
rechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften sowie der RebflAnpflV 02/03 erhéhen sich die
Kosten fiir Unternehmen und Verbraucher grundséatzlich nicht. Nur die Anderungen in
Bezug auf Weine mit der Bezeichnung ,Erstes Gewachs" oder ,Grof3es Gewachs” kénnen
zu Preissteigerungen in diesem sehr kleinen Marktsegment fihren. Auswirkungen auf
Einzelpreise und das Preisniveau insgesamt, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, sind nicht zu erwarten.
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Bundeskanzleramt Berlin, 29. April 2026
Staatsminister beim Bundeskanzler

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Biirgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Bundesratsprésident,

hiermit {ibersende ich die vom Bundesministerium fiir Landwirtschaft, Erndhrung
und Heimat zu erlassende

Dreizehnte Verordnung zur Anderung weinrechtlicher Bestimmungen
mit Begriindung und Vorblatt.
Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des

Grundgesetzes herbeizufiihren.

Mit vorziiglicher Hochachtung
Dr. Michael Meister
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Dreizehnte Verordnung zur Anderung weinrechtlicher Bestimmungen

Vom ...

Das Bundesministerium fur Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat verordnet, jeweils

in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zustandigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August
2002 (BGBI. | S. 3165), das durch Artikel 7 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. |
S. 1474) geandert worden ist, und dem Organisationserlass vom 6. Mai 2025 (BGBI. 2025
| Nr. 131), aufgrund

§1
§2
§3
§4

des § 3b Absatz 4 Satz 1, des § 16 Absatz 2 Satz 1, des § 21 Absatz 1 Nummer 1 und
3, des § 24 Absatz 2 und 3 Nummer 2 und 5, des § 27 Absatz 2, des § 28 Absatz 3
Nummer 1 und 2, der §§ 29, 30 und 31 Absatz 4 Nummer 3, des § 33 Absatz 1 Nummer
1 bis 6, des § 35 Absatz 2, des § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1 bis 3 sowie 5 bis
7, des § 53 Absatz 1, des § 54 Absatz 1, des § 57 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3
und des § 57a Absatz 1 des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. Januar 2011 (BGBI. | S. 66), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.
Januar 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 9) geandert worden ist,

des § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe t und Absatz 4 Satz 1 des Marktorganisations-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2017 (BGBI. | S.
3746), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 327) geandert worden ist, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen und dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie und

des § 4 Absatz 3 und des § 62 Absatz 1 Nummer 1 des Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2021 (BGBI. |
S. 4253, 2022 | S. 28), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Februar 2026
(BGBI. 2026 | Nr. 29) geandert worden ist:

Artikel 1

Weinuberwachungsverordnung
(Wein0V)
Inhaltstibersicht

Abschnitt 1
Verkehrsverbote und Ausnahmen
Vorschriftswidrige Erzeugnisse
Ausnahmegenehmigung
Versuchsgenehmigung

Vergallung von Weintrub
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Abschnitt 2
Registerfihrung
§5 Erganzende Vorschriften fiir den registerfuhrungspflichtigen Personenkreis
§6 Anforderungen an Formen der Registerfiihrung
§7 Eintragungspflichtige Erzeugnisse und Angaben; Subdelegation
§8 Eintragungspflichtige Behandlungen und Angaben
§9 Weitere Eintragungspflichten; Subdelegation
§10 Mengenverluste
§ 11 Registerjahresabschluss und Aufbewahrungspflicht
§12 Weitere Anforderungen an Eintragungen
Abschnitt 3
Beféorderung von Weinbauerzeugnissen
§13 Begleitdokumente
§ 14 Erganzende Vorschriften fiir die Abgabe an andere
§15 Erganzende Vorschriften fur den Versand von Teilmengen
§ 16 Kontrollvorschriften
§17 Subdelegation
Abschnitt 4
Uberwachung
§18 Entnahme von Proben
§19 Zusammenarbeit der Uberwachungsbehérden
Abschnitt 5
Meldungen
§ 20 Erzeugungsmeldung
§21 Bestandsmeldung
§ 22 Erntemeldung
§23 Subdelegation
Abschnitt 6
Einfuhr
§24 Zulassung zur Einfuhr, amtliche Untersuchung und Prifung
§25 Zustandigkeit fiir die Erteilung der Zulassung
§ 26 Probenahme und Kosten

§ 27 Zollanschlusse, vorubergehende Ausfuhr; Subdelegation
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Abschnitt 7

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§28 Straftaten

§ 29 Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 8

Schlussbestimmungen

§ 30 Ubergangsbestimmungen
Anlage 1 Untersuchungsstellen fiir das Erstgutachten bei Einfuhruntersuchungen

Anlage 2 Untersuchungsstellen fir das Zweitgutachten bei Einfuhruntersuchungen

Abschnitt 1

Verkehrsverbote und Ausnahmen

§1
Vorschriftswidrige Erzeugnisse

(1) Wein, dessen Gehalt an fliichtiger Saure den zulassigen Wert tbersteigt, darf ver-
arbeitet werden zu

1. Weinessig oder

2. Essig.

Wein nach Satz 1 darf nur in den Verkehr gebracht, eingefiihrt oder ausgeflihrt werden,
wenn er unter Angabe dieser Zweckbestimmung auf dem Behaltnis und in dem Begleitdo-
kument mit dem Wort ,essigstichig“ gekennzeichnet ist.

(2) Ein Drittlanderzeugnis darf abweichend von § 27 Absatz 1 des Weingesetzes ver-
wendet, verwertet, in den Verkehr gebracht oder ausgefuhrt werden, wenn es auf Grund
einer inlandischen Untersuchung zur Einfuhr zugelassen worden ist. Satz 1 gilt nicht, wenn
1. das Erzeugnis von gesundheitlich bedenklicher Beschaffenheit ist,

2. eine Bezeichnung, eine sonstige Angabe oder die sonstige Aufmachung nicht den Vor-
schriften der Rechtsakte der Europadischen Gemeinschaft oder der Europaischen

Union, des Weingesetzes oder den auf Grund des Weingesetzes erlassenen Rechts-

verordnungen entspricht,

3. die Vorschriftswidrigkeit auf einem Umstand beruht, der erst nach der Untersuchung
eingetreten ist, oder

4. das Ergebnis der Untersuchung oder die Zulassung zur Einfuhr herbeigefiihrt worden
ist durch

a) eine unrichtige Angabe,

b) eine unrichtige Probe oder
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c) eine unzulassige Einwirkung auf die Untersuchungsstelle oder die Zulassungsbe-
horde.

(3) Ein Erzeugnis, dem eine amtliche Prifungsnummer zugeteilt worden ist und das
mit den flr das gepriifte Erzeugnis vorgeschriebenen und zugelassenen Angaben, soweit
diese Gegenstand des Prufungsverfahrens waren, versehen ist, darf abweichend von § 27
Absatz 1 des Weingesetzes in den Verkehr gebracht, ausgefihrt, verwendet oder verwertet
werden. Satz 1 gilt nicht, wenn

1. das Erzeugnis von gesundheitlich bedenklicher Beschaffenheit ist oder

2. eine Bezeichnung, eine sonstige Angabe oder die sonstige Aufmachung, soweit sie
nicht Gegenstand des Prufungsverfahrens war, nicht den Vorschriften der Rechtsakte
der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union, des Weingesetzes oder
den auf Grund des Weingesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entspricht.

(4) Abweichend von § 27 Absatz 1 Satz 1 des Weingesetzes steht eine Bezeichnung,
eine sonstige Angabe oder die sonstige Aufmachung, die den Vorschriften der Rechtsakte
der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union, des Weingesetzes oder ei-
ner auf Grund des Weingesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht entspricht, der Aus-
fuhr des Erzeugnisses sowie dem Inverkehrbringen des Erzeugnisses zum Zweck der Aus-
fuhr nicht entgegen,

1. wenn die Bezeichnung, die sonstige Angabe oder die sonstige Aufmachung nach den
Vorschriften des Bestimmungsgebietes Voraussetzung fir die Einfuhr des Erzeugnis-
ses in dieses Gebiet ist,

2. wenn offentliche Interessen nicht entgegenstehen, und

3. soweit in Rechtsakten der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union
nichts anderes bestimmt ist.

Ein zur Ausfuhr bestimmtes Erzeugnis muss, sobald es mit einer im Inland nicht zulassigen
Bezeichnung, einer nicht zulassigen sonstigen Angabe oder einer nicht zulassigen Aufma-
chung versehen ist, von dem Hersteller unverziglich der nach Landesrecht zustandigen
Stelle (zustandige Stelle) nach MalRgabe des Satzes 4 gemeldet werden. Ist der Hersteller
nicht zugleich derjenige, der das Erzeugnis ausfihrt, so ist die Meldung auch von diesem
zu erstatten. Aus der Meldung muss sich die Art und Menge des Erzeugnisses sowie die
Art der Abweichung von den geltenden Bezeichnungsvorschriften ergeben.

§2
Ausnahmegenehmigung

(1) Die zustandige Stelle kann bei gesundheitlicher Unbedenklichkeit zur Vermeidung
einer unbilligen Harte im Einzelfall durch Ausnahmegenehmigung zulassen, dass vor-
schriftswidrige Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, eingefihrt, ausgefiihrt, verwendet
oder verwertet werden durfen, wenn die Abweichung von den geltenden Vorschriften gering
ist. Vorschriftswidrig im Sinne des Satzes 1 ist ein Erzeugnis insbesondere dann, wenn
dessen Bezeichnung oder Aufmachung nicht den Rechtsakten der Europaischen Gemein-
schaft oder der Europaischen Union, den Vorschriften des Weingesetzes oder den auf
Grund des Weingesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entspricht. Soweit durch eine
Ausnahmegenehmigung nach Satz 1 zugelassen wird, dass Erzeugnisse an andere abge-
geben, verwendet oder verwertet werden durfen, bei deren Herstellung Erzeugnisse ver-
wendet worden sind, die aus Trauben von unzulassigerweise angepflanzten Reben
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stammen, ist die Genehmigung auf die Menge zu beschranken, die sich nach Abzug der so
verwendeten Erzeugnisse ergibt.

(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 kann, auch nachtraglich, inhaltlich beschrankt,
mit einer Auflage verbunden und befristet werden. Sie kann unter dem Vorbehalt des Wi-
derrufs erlassen werden.

(3) Die ortliche Zustandigkeit der in Absatz 1 genannten Stelle richtet sich bei

1. einem inlandischen abgefillten Erzeugnis nach dem Ort des Betriebssitzes des Abflil-
lers,

2. einem anderen als dem in Nummer 1 genannten Erzeugnis vorbehaltlich der Nummer
3 nach dem Ort des Betriebssitzes desjenigen, der das Erzeugnis im Inland erstmals
in Verkehr gebracht hat, oder, sofern ein solcher Ort nicht vorhanden ist, nach dem Ort,
an dem die Vorschriftswidrigkeit des Erzeugnisses festgestellt worden ist,

3. einem Erzeugnis im Rahmen der Erteilung der Zulassung zur Einfuhr nach dem Ort der
Einfuhr.

§3
Versuchsgenehmigung
Soweit in Rechtsakten der Europaischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union nichts
anderes bestimmt ist, kann die zustandige Stelle zu Versuchszwecken zulassen, dass bei
der Herstellung eines Erzeugnisses sowie eines Getrankes im Sinne des § 26 Absatz 2 des
Weingesetzes

1. ein nicht zugelassenes 6nologisches Verfahren eingesetzt wird oder

2. bestimmte Vorschriften des Weingesetzes und der aufgrund des Weingesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen unberlcksichtigt bleiben.

Eine Genehmigung ist unter den dem Versuchsziel gemafRen Bedingungen, insbesondere

beschrankt auf die fur die Versuche erforderliche Zeit und Menge, zu erteilen und amtlich
zu Uberwachen. § 2 Absatz 2 gilt entsprechend.

§4
Vergallung von Weintrub
Die Vergallung von Weintrub darf nur vorgenommen werden mit
1. Lithiumchlorid in einer Menge von mindestens 0,5 Gramm in einem Liter oder

2. Natriumchlorid in einer Menge von mindestens 2 Gramm in einem Liter.
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Abschnitt 2

Registerfiihrung

§5
Erganzende Vorschriften fiir den registerfiihrungspflichtigen Personenkreis

(1) Die Weinbuchfuhrung erfolgt durch Flihrung eines Registers nach Artikel 147 Ab-
satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in der Fassung vom 11. April 2024, Artikel 28
Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025
und Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der
Fassung vom 19. Februar 2025.

(2) Fur die Zwecke dieses Abschnitts gilt als Einzelhandler im Sinne von Artikel 2 Ab-
satz 1 Buchstabe g der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19.
Marz 2025, wer Wein oder Traubenmost in kleinen Mengen von jeweils nicht mehr als 100
Litern direkt an einen Endverbraucher verkauft.

(3) Die zustandigen Stellen haben die Listen nach Artikel 28 Absatz 3 der Delegierten
Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 zu erstellen und aktuell zu
halten.

§6
Anforderungen an Formen der Registerfiihrung

(1) Wer gemal Artikel 147 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in der Fas-
sung vom 11. April 2024 ein Register zu fihren hat und von dieser Pflicht nicht nach Artikel
28 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025
ausgenommen ist (Registerfuhrungspflichtiger) und das Register in der Form nach Artikel
13 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b der Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 in
der Fassung vom 19. Februar 2025 flhrt, hat sicherzustellen, dass

1. eine von keinem Marktteilnehmer veranderbare Protokolldatei Teil des Registers ist,

2. eine elektronische Buchung nicht riickgangig gemacht werden kann, sondern jede An-
derung einer elektronischen Buchung eindeutig als solche kenntlich gemacht wird, und

3. den zustandigen Stellen bei Aufforderung jede Eintragung im Register in einer fur die
Zwecke der Uberwachung geeigneten Form prasentiert und elektronisch zur Verfligung
gestellt werden kann.

(2) Die Form der Registerfihrung nach Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe
¢ der Durchflihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 ist
von den zustandigen Stellen auf Antrag zu genehmigen, wenn die Anforderungen der De-
legierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025, der Durchflh-
rungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 und dieser Verord-
nung sowie derjenigen gemafl Absatz 3 erflllt sind. Die zustandigen Stellen kénnen die
Anwendung von nach Satz 1 genehmigten Formen der Registerfuhrung durch Allgemein-
verfigung allgemein zulassen. In den Fallen des Satzes 2 genugt eine Anzeige durch den
Anwender bei der jeweils zustandigen Stelle.
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(3) Jedes Register muss eine kontenmafige und chronologische Darstellung aller ein-
tragungspflichtigen Vorgange zulassen.

(4) Die zustandigen Stellen kénnen durch Allgemeinverfigung die naheren Voraus-
setzungen und die weiteren Einzelheiten der Formen der Registerflihrung nach den Absat-
zen 1 und 2 festlegen.

(5) Die Angaben nach § 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 8 Absatz 1 kénnen im Zeitraum
der Ernte, spatestens bis zum 15. November eines Jahres, in ein fortlaufend nummeriertes
Buch mit fest eingebundenen Blattern oder in ein elektronisches Verzeichnis eingetragen
werden. Sofern die zustandigen Stellen fur das Buch oder das elektronische Verzeichnis
nach Satz 1 ein Muster bekanntgeben, ist dieses einzuhalten. Bis zum 15. November eines
Jahres gilt das Buch oder das elektronische Verzeichnis nach Satz 1 als Teil des Registers
im Sinne von § 5 Absatz 1. § 11 Absatz 3 gilt entsprechend.

§7
Eintragungspflichtige Erzeugnisse und Angaben; Subdelegation

(1) Ein Registerfuhrungspflichtiger hat innerhalb der in Artikel 20 Absatz 1 und 3 der
Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 genannten
Fristen in das von ihm zu fiihrende Register Folgendes einzutragen:

1. zu einem Erzeugnis nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Durchflihrungsverord-
nung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 die Angaben nach Artikel
15 Absatz 1 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19.
Februar 2025,

2. zu einem Erzeugnis nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b der Durchfihrungsverord-
nung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 die Angaben nach Artikel
18 Absatz 1 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19.
Februar 2025.

Ein Registerfihrungspflichtiger, der Weintrauben erntet, hat zusatzlich zu den Angaben
nach Satz 1 Nummer 1 taglich fur das Lesegut Folgendes einzutragen:

1. den naturlichen Alkoholgehalt,
2. die Ertragsrebflache, von der die Weintrauben stammen, und
3. die Rebsorte.

Abweichend von Satz 2 kann bei Lesegut, das von dem Erntenden vollstandig als Wein-
trauben verkauft oder an einen Erzeugerzusammenschluss abgeliefert wird, an die Stelle
der Eintragung in das Register die Kaufbestatigung des Kaufers oder die Annahmebestati-
gung des Erzeugerzusammenschlusses treten, sofern diese Bestatigungen die geforderten
Angaben enthalten. In den Fallen des Satzes 3 sind die Bestatigungen fortlaufend zu num-
merieren und gesammelt aufzubewahren.

(2) Der Registerfuhrungspflichtige hat im Register fur jede homogene Partie eines Er-
zeugnisses des Weinsektors ein getrenntes Konto zu fihren, das mit einer Nummer verse-
hen ist, welche jeder homogenen Partie eines Erzeugnisses des Weinsektors eindeutig und
nach einer nachvollziehbaren Ordnung zugewiesen wird (Weinnummer). Die Landesregie-
rungen werden ermachtigt, durch Verordnung nach MalRgabe des § 29 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1, Absatz 2 und § 53 Absatz 1 des Weingesetzes, fir bestimmte Erzeuger nach
objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien von Satz 1 und § 6 Absatz 3 abweichende
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Vorschriften Uber die Eintragungsmodalitaten und die Form zu regeln. Insbesondere kann
von der Pflicht der getrennten Kontenfihrung nach Satz 1 abgesehen werden.

(3) Bei Einzelbuchungen kann zusatzlich zu der Angabe der Weinnummer die nach
den bezeichnungsrechtlichen Vorschriften vorgesehene Bezeichnung des Erzeugnisses im
Register angegeben werden. Betrifft ein Vorgang mehrere Erzeugnisse, so ist bei der Ein-
zelbuchung jedes andere Erzeugnis mindestens mit der jeweiligen Weinnummer anzuge-
ben.

(4) Bei Mengenangaben sind ein nicht abgefilltes Erzeugnis und ein abgefilltes Er-
zeugnis getrennt voneinander anzugeben. Daruber hinaus ist ein abgefilltes Erzeugnis ge-
trennt nach der Nennfiillmenge des jeweils verwendeten Behaltnisses anzugeben.

(5) Wenn die Bezeichnung eines Erzeugnisses geandert wird, so hat der Registerfih-
rungspflichtige das Erzeugnis unter Vergabe einer neuen Weinnummer unverziglich in das
Register einzutragen. Der Registerfihrungspflichtige kann von der Vergabe einer neuen
Weinnummer absehen, sofern er die Bezeichnungsanderung deutlich erkennbar in das Re-
gister eintragt.

(6) Ein Registerfuhrungspflichtiger hat seinen Eigenverbrauch und den Eigenver-
brauch seiner Familie innerhalb der Frist geman Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b der Durch-
fuhrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 in das Register
als ,Eigenverbrauch® einzutragen.

(7) Ein Registerfiihrungspflichtiger, in dessen Besitz eine unvorhersehbare Anderung
im Volumen eines Erzeugnisses auftritt, hat diese Anderung innerhalb der Frist geman Ar-
tikel 20 Absatz 1 Buchstabe b der Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung
vom 19. Februar 2025 in das Register als ,Schwund® oder ,Mehrmenge® einzutragen.

(8) Abweichend von den in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 5 bis 7 genannten Fristen sind
Eintragungen in das Register unter den Voraussetzungen von Artikel 20 Absatz 4 Unterab-
satz 1 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025
spatestens 30 Tage nach dem Zeitpunkt des betreffenden Vorganges vorzunehmen.

§8
Eintragungspflichtige Behandlungen und Angaben

(1) Ein Registerfuhrungspflichtiger hat die nach Artikel 29 der Delegierten Verordnung
(EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 einzutragenden Behandlungen und die
weiteren nach den Artikeln 16 und 17 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der
Fassung vom 19. Februar 2025 erforderlichen Angaben innerhalb der in Artikel 20 Absatz
2 der Durchfuhrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 ge-
nannten Fristen in das von ihm zu fihrende Register einzutragen.

(2) Abweichend von den in Absatz 1 genannten Fristen sind Eintragungen in das Re-
gister unter den Voraussetzungen von Artikel 20 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Durchfih-
rungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 spatestens 30 Tage
nach dem Zeitpunkt des betreffenden Vorganges vorzunehmen.
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§9
Weitere Eintragungspflichten; Subdelegation

(1) Ein Registerfuhrungspflichtiger, der ein Behaltnis, das ein nicht abgefiilltes Erzeug-
nis enthalt, besitzt, hat unverziglich nach dem Beflillen des Behaltnisses ein Merkzeichen
an gut sichtbarer Stelle und so anzubringen, dass es nicht verwechselt werden kann. Merk-
zeichen fur ein Behaltnis gemaf Satz 1 ist die Weinnummer oder eine genaue Bezeichnung
des Erzeugnisses in Ubereinstimmung mit den bezeichnungsrechtlichen Vorschriften. Die
Séatze 1 und 2 sind entsprechend auf Gebinde von nicht etikettierten Flaschen (Flaschen-
stapel) anzuwenden.

(2) Behaltnisse mit einem Fassungsvermégen von mehr als 60 Litern flir die Lagerung
von Erzeugnissen des Weinsektors, die nicht abgeflillte Erzeugnisse enthalten, sind unver-
wischbar mit einer Nummer zu kennzeichnen (Behaltnisnummer).

(3) Ein Registerfuhrungspflichtiger hat in das Register einzutragen

1. fur jedes Behdltnis nach Absatz 2 unverziglich nach dem Beflllen in einer Liste die
folgenden Angaben:

a) Behaltnisnummer,
b) Fassungsvermogen,
c) Aufstellungsort,
2. fur Flaschenstapel unverziglich nach ihrer Aufstellung den Lagerort.

FUr jede homogene Partie eines Erzeugnisses nach § 7 Absatz 2 Satz 1 ist im Register die
entsprechende Behaltnisnummer oder der entsprechende Lagerort einzutragen. Sofern
sich alle Behaltnisse nach Absatz 2 in einem Raum befinden, ist abweichend von Satz 1
Nummer 1 Buchstabe c eine einmalige Angabe dieses Raumes als Aufstellungsort fir alle
Behaltnisse hinreichend.

(4) Pflichten zur Buchfiihrung, zur Aufbewahrung von Bichern oder Unterlagen oder
zur Meldung oder Eintragung in bestimmte Register, die nach anderen Vorschriften beste-
hen, bleiben unberthrt.

(5) Die Landesregierungen werden erméachtigt, Verordnungen nach MalRgabe des §
29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 des Weingesetzes mit Vorschriften dar-
Uber zu erlassen, dass die Weinbaubetriebe in dem Register tUber die Eintragungspflichten
nach den §§ 7 und 8 hinaus Buch zu fihren haben Uber die Erzeugnisse oder Mengen, die
nach den §§ 9 bis 11 des Weingesetzes an andere abgegeben, verwendet, verwertet oder
destilliert wurden. Sofern die Landesregierungen von der Ermachtigung nach Satz 1 Ge-
brauch machen, haben sie die Einzelheiten der Buchfuhrung, insbesondere die Gestaltung
der Blcher sowie die Dauer ihrer Aufbewahrung, zu regeln.

§ 10
Mengenverluste

Gemal Artikel 19 Absatz 1 der Durchfuhrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung
vom 19. Februar 2025 werden flr Mengenverluste folgende zulassige Hochstsatze festge-
setzt:
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1. fdr Verluste durch die Verdunstung wahrend der Lagerung fiir jeden Monat der Lage-
rung

a) im Holzfass 0,4 Prozent,

b) in anderen Behaltnissen mit einem Nennvolumen von mehr als 60 Litern 0,05 Pro-
zent,

2. flr Verluste durch Behandlungen und Abfllung 5 Prozent,

3. flr Verluste durch Anderung der Erzeugniskategorie bei der Verarbeitung von Trau-
benmost zu Wein 8 Prozent.

Mengenverluste, die die in Satz 1 festgesetzten Hochstsatze Uberschreiten, sind der zu-
stéandigen Stelle unverziglich mitzuteilen.

§ 11
Registerjahresabschluss und Aufbewahrungspflicht

(1) Der Jahresabschluss eines Registers nach Artikel 21 der Durchfihrungsverord-
nung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 hat spatestens zum Ablauf des
31. Juli eines Jahres zu erfolgen.

(2) Ein Marktteilnehmer, der Begleitdokumente ausstellt oder empfangt, hat diese und
entsprechende Kopien nach MalRgabe des Artikels 35 Absatz 1 der Durchfuhrungsverord-
nung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 und in zeitlicher Reihenfolge
oder vorgangsbezogen geordnet aufzubewahren.

(3) Ein Registerfuhrungspflichtiger hat das von ihm geflihrte Register einschliel3lich
aller Belege und Begleitdokumente und entsprechender Kopien nach Malgabe des Artikels
35 Absatz 3 Satz 1 oder 3 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung
vom 19. Februar 2025 so aufzubewahren, dass es im Falle einer Kontrolle unverzuglich
vorgelegt werden kann.

§12
Weitere Anforderungen an Eintragungen

Registerfihrungspflichtige haben die Angaben im Register bei ihrer Eintragung vollstandig
und deutlich lesbar in deutscher Sprache in urkundenfester Schrift einzutragen. Eintragun-
gen diirfen nicht unleserlich gemacht oder so gedndert werden, dass die Anderung nicht
sichtbar ist. In das Register durfen nicht vorgeschriebene Eintragungen nur gemacht wer-
den, soweit dadurch die Ubersichtlichkeit nicht leidet. Die Satze 1 bis 3 sind entsprechend
anzuwenden, sofern das Register elektronisch gefiihrt wird.
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Abschnitt 3

Beforderung von Weinbauerzeugnissen

§13
Begleitdokumente

(1) Ein Marktteilnehmer, der Erzeugnisse des Weinsektors zwischen Winzern, Trau-
benerzeugern, Erzeugern, Verarbeitern, Abfillern oder Handlern, oder von diesen zu Ein-
zelhandlern befdrdert oder befordern Iasst, hat der Beférderung fir die Zwecke des Artikels
8 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom
19. Méarz 2025 vor Beginn der Beférderung ein Begleitdokument nach Artikel 147 Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in der Fassung vom 11. April 2024 beizuflgen. Satz 1
gilt nicht fur Erzeugnisse, Beférderungen oder Lieferungen nach Artikel 9 Absatz 1 der De-
legierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025.

(2) Fur die Zwecke dieses Abschnitts gilt als Einzelhdndler im Sinne von Artikel 2 Ab-
satz 1 Buchstabe g der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19.
Marz 2025, wer Wein oder Traubenmost in kleinen Mengen von jeweils nicht mehr als 100
Litern direkt an einen Endverbraucher verkauft.

(3) Die zustandigen Stellen haben die Listen nach Artikel 8 Absatz 3 der Delegierten
Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 zu erstellen und aktuell zu
halten.

(4) Die zustandigen Stellen kdnnen unter den Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz
1 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz
2025 auf Antrag genehmigen, dass ein Begleitdokument fur die Beférderung im Inland auch
dann nicht erforderlich ist, sofern die Beférderung in einem anderen Mitgliedstaat beginnt.

(5) Sofern die Beférderung von Traubentrester oder von Weintrub im Inland beginnt,
hat die zustandige Stelle die weiteren Bedingungen gemaf Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b
Ziffer i der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 durch
Allgemeinverfugung festzulegen.

(6) Sofern die Beférderung von Weinbauerzeugnissen ausschlief3lich im Inland statt-
findet oder sofern die Weinbauerzeugnisse unmittelbar aus dem Inland ausgefiihrt werden,
gelten in Ubereinstimmung mit Artikel 10 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU)
2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 zusatzlich als Begleitdokumente

1. auf elektronischem Wege bereitgestellte Begleitdokumente aus dem Informationssys-
tem des Elektronischen Weinbegleitdokument-Verfahrens,

2. Formulare in Papierform, sofern sie die Informationen nach Anhang V Abschnitt A
Spalte Nummer 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19.
Marz 2025 enthalten, und

3. fir Weinbauerzeugnisse in etikettierten Behaltnissen mit einem Nennvolumen von bis
zu zehn Litern, die mit einem nicht wiederverwendbaren Verschluss versehen sind,
Rechnungen und Lieferscheine, sofern sich diese einem Weinbauerzeugnis unzweifel-
haft zuordnen lassen.

Sofern die zustandigen Stellen fur die Formulare nach Satz 1 Nummer 2 Muster oder Vor-
drucke, auch elektronisch, bekanntgeben oder bereithalten, sind diese zu verwenden.
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(7) Istfur die ausschlief3lich im Inland stattfindende Beférderung von Weinbauerzeug-
nissen nach Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a bis ¢ der Delegierten Verord-
nung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 die Ubermittlung einer Kopie des
Begleitdokuments erforderlich, ist hierfiir ein Begleitdokument nach Absatz 6 Satz 1 Num-
mer 2 zu verwenden. Der Versender hat spatestens am Tag nach Beginn der Beférderung
eine Kopie des Begleitdokuments an die zustandige Stelle des Verladeorts zu Ubermitteln.
Die zustandige Stelle des Verladeorts hat die zustandige Stelle des Entladeorts gemaf
Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fas-
sung vom 19. Marz 2025 zu unterrichten, indem sie dieser eine Kopie des Begleitdoku-
ments Ubermittelt. Sofern die jeweils zustandige Stelle dies ermdglicht, kdnnen die Kopien
nach den Satzen 1 und 2 elektronisch Ubermittelt werden.

§ 14
Ergédnzende Vorschriften fir die Abgabe an andere

(1) Ein Marktteilnehmer, der eine nicht abgeflillte Ubermenge eines inlandischen Er-
zeugnisses an andere abgibt, hat in das Begleitdokument bei der Ausstellung deutlich sicht-
bar und gut lesbar die Wérter ,Ubermenge — nur zur Destillation einzutragen. Wird die
Ubermenge aus dem Inland verbracht, so hat der Marktteilnehmer die in Satz 1 genannten
Angaben zusatzlich in einer am Entladeort leicht verstandlichen Sprache einzutragen.

(2) Wer ein nicht abgefilltes inlandisches Erzeugnis im Rahmen seines zulassigen
Hektarertrages an andere abgibt, hat in dem Begleitdokument zu bestatigen, dass die Vor-
schriften der §§ 9 bis 12 des Weingesetzes eingehalten sind.

(3) Wer Grundwein nach § 2 Nummer 26 des Weingesetzes an andere abgibt, hat in
das Begleitdokument deutlich sichtbar und gut lesbar die Wérter ,,Grundwein — mit einge-
schranktem Verwendungszweck® einzutragen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 15
Erganzende Vorschriften fiir den Versand von Teilmengen

(1) Der Versender von Erzeugnissen, die in getrennten Abteilungen desselben Trans-
portbehaltnisses beférdert oder bei einer Beférderung vermischt werden, hat auf dem Be-
gleitdokument bei dessen Ausstellung deutlich lesbar in urkundenfester Schrift die Worter
,vermischt mit Teilmenge(n) aus Begleitdokument ...“ und die Bezugsnummern des fur jede
Teilmenge ausgestellten Begleitdokuments zu vermerken. Satz 1 ist entsprechend anzu-
wenden, sofern das Begleitdokument elektronisch bereitgestellt wird. § 11 Absatz 2 gilt ent-
sprechend mit der Maligabe, dass die Begleitdokumente aller in die Gesamtmenge einge-
gangenen Teilmengen und entsprechende Kopien zusammen vorgangsbezogen geordnet
aufzubewahren sind.

(2) Statt der Begleitdokumente aller in die Gesamtmenge eingegangenen Teilmengen
oder entsprechender Kopien kann dem Empfanger ein vom Verfligungsberechtigten der
Gesamtmenge ausgestelltes Begleitdokument oder eine entsprechende Kopie ausgehan-
digt oder elektronisch bereitgestellt werden. Der Aussteller hat eine Kopie des Begleitdoku-
ments fur die Gesamtmenge mit den Begleitdokumenten oder entsprechender Kopien fur
die Teilmengen nach MaRgabe des Artikels 35 Absatz 1 der Durchfuhrungsverordnung
(EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 und zusammen vorgangsbezogen
geordnet aufzubewahren.

(3) § 13 Absatz 1 bleibt unberihrt.
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§ 16
Kontrollvorschriften

Wird eines der folgenden Erzeugnisse ins Inland verbracht, hat der inlandische Empfanger
der fir den Entladeort zustandigen Stelle eine Kopie des Begleitdokuments zu Gbermitteln,
bevor das verbrachte Erzeugnis in den Verkehr gebracht, verwendet oder verwertet wird:

1. ein nicht abgefiilltes Erzeugnis, fur das ein Begleitdokument nach Artikel 147 Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in der Fassung vom 11. April 2024 ausgestellt ist,
oder

2. ein Erzeugnis, fur das das Dokument V | 1 nach Artikel 20 Absatz 1 Satz 1 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 oder das Teil-
dokument V | 2 nach Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 4 Satz 1 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 ausgestellt ist.

Sofern die zustandige Stelle dies ermdglicht, kann die Ubermittlung nach Satz 1 auch elekt-
ronisch erfolgen.

§ 17
Subdelegation

Die Landesregierungen werden ermachtigt, Verordnungen nach MalRgabe des § 30 Satz 1
Nummer 2 und § 53 Absatz 1 des Weingesetzes mit Vorschriften darliber zu erlassen, dass
der Aussteller eines Begleitdokuments

1. in dem Begleitdokument neben den nach der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273
und dieser Verordnung erforderlichen Angaben weitere Angaben zu machen hat und

2. spatestens am Tag nach Beginn der Beférderung eine oder mehrere Kopien des Be-
gleitdokuments der flr den Verladeort zustandigen Stelle, auch elektronisch, zuzuleiten
hat.

Abschnitt 4

Uberwachung

§18
Entnahme von Proben

Die fiir die Uberwachung zusténdigen Stellen kdnnen neben den Proben, die bei Uberprii-
fungen nach § 31 Absatz 7 des Weingesetzes in Verbindung mit § 43 Absatz 1 bis 4 und §
43a Absatz 1 bis 5 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs zu nehmen sind, im Rah-
men der Uberwachung auch Riickstellproben der amtlichen Qualitétsweinpriifung zur Fest-
stellung der ldentitat sowie bei der Herbstkontrolle Proben des geernteten Lesegutes ent-
nehmen. Fir die Proben nach Satz 1 gelten die Vorschriften des § 43 Absatz 1 Satz 2 und
Absatz 2 bis 4 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs entsprechend.



Drucksache 272/26 -14 -

§19
Zusammenarbeit der Uberwachungsbehérden

(1) Die fur die Uberwachung zusténdigen Stellen haben einander bei Feststellungen
von Zuwiderhandlungen gegen weinrechtliche Vorschriften zu unterrichten und sich bei der
Ermittlungstatigkeit gegenseitig zu unterstitzen. Stellt eine ermittelnde Stelle fest, dass sie
Ortlich unzustandig ist, so hat sie die zustéandige Stelle Uber das Ergebnis ihrer Ermittlungen
unmittelbar zu unterrichten. Die zustéandige Stelle hat die weiteren Ermittlungen zu Uber-
nehmen.

(2) Bei Gefahr im Verzug kénnen die mit der Uberwachung beauftragten Personen
unmittelbar andere Stellen der Uberwachung um erganzende Hilfe ersuchen. Die ersu-
chende Person hat die ihr unmittelbar tGbergeordnete Stelle unverziglich Uber das Ersu-
chen zu unterrichten.

(3) Die zustandigen obersten Landesbehdrden bestimmen zur Uberwachung von Be-
trieben mit Niederlassungen in Bereichen mehrerer zustandiger Stellen eines Landes, wel-
che Stelle die MaRnahmen der Uberwachung in diesen Betrieben koordiniert.

(4) Die zustandigen Stellen der Lander haben den Austausch von Proben zur senso-
rischen und analytischen Beurteilung untereinander zu gewahrleisten.

Abschnitt 5

Meldungen

§ 20
Erzeugungsmeldung

(1) Erzeuger nach Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Delegierten Verordnung (EU)
2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 haben den zustandigen Stellen die Angaben
nach Artikel 22 Absatz 2 der Durchfuhrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom
19. Februar 2025 mit Ausnahme der Ertragsrebflachen, fir die die Voraussetzungen von
Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der
Fassung vom 19. Marz 2025 erflllt sind, zu melden. Die Meldung hat schriftlich oder elekt-
ronisch mittels der von den zustandigen Stellen bereitgestellten Vordrucke oder Gber ein
von den Landern bereitgestelltes elektronisches Meldesystem zu erfolgen. Satz 1 gilt nicht
fur Traubenerzeuger nach Artikel 31 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273
in der Fassung vom 19. Marz 2025.

(2) Fur Ernten nach dem 15. Januar eines Jahres hat die Meldung nach Absatz 1
unverzuglich, spatestens aber bis zum Ablauf des 1. Marz des Jahres zu erfolgen.

(3) Traubenerzeuger und Handler, die fur die Weinerzeugung bestimmte Erzeugnisse
vermarkten, haben den Erzeugern die fur das Ausfillen der Erzeugungsmeldungen erfor-
derlichen Angaben zu liefern.

(4) FUr die Umrechnung der Mengen nach Artikel 22 Absatz 3 Unterabsatz 2 der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 entspre-
chen

1. 100 Kilogramm Weintrauben: 78 Liter Wein,
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2. 100 Liter Traubenmost oder teilweise gegorener Traubenmost: 100 Liter Wein,

3. 100 Liter konzentrierter Traubenmost oder rektifiziertes Traubenmostkonzentrat: 500
Liter Wein,

4. 100 Liter Jungwein: 100 Liter Wein.

(5) Fur diejenigen Weinwirtschaftsjahre, in denen keine Erzeugung stattgefunden hat,
ist eine Meldung nach Absatz 1 nicht erforderlich.

§ 21
Bestandsmeldung

(1) Meldepflichtige nach Artikel 32 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU)
2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 haben den zustandigen Stellen ihre Bestande
an Wein und Traubenmost mit den Angaben nach Artikel 23 Absatz 2 der Durchfiihrungs-
verordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 zu melden. Die Meldung
hat schriftlich oder elektronisch mittels der von den zustandigen Stellen bereitgestellten
Vordrucke oder Uber ein von den Landern bereitgestelltes elektronisches Meldesystem zu
erfolgen.

(2) Sind in einem Weinwirtschaftsjahr keine Bestande Ubriggeblieben, so ist eine Mel-
dung nach Absatz 1 fur dieses Weiwirtschaftsjahr nicht erforderlich.

§ 22
Erntemeldung

(1) Traubenerzeuger nach Artikel 33 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in
der Fassung vom 19. Méarz 2025 haben den zustandigen Stellen ihre Ernte fur das Wein-
wirtschaftsjahr, in dem die Ernte stattgefunden hat, mit den Angaben nach Artikel 24 Absatz
2 der Durchflhrungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 bis
zum Ablauf des 15. Januar des Jahres zu melden. Die Meldung nach Satz 1 hat schriftlich
oder elektronisch mittels der von den zustandigen Stellen bereitgestellten Vordrucke oder
Uber ein von den Landern bereitgestelltes elektronisches Meldesystem zu erfolgen. Satz 1
gilt nicht fir Traubenerzeuger, die

1. ihre gesamte Ernte selbst verarbeiten oder auf inre Rechnung verarbeiten lassen oder

2. Mitglieder einer Genossenschaftskellerei oder einer Erzeugergemeinschaft sind und
ihre gesamte Ernte in Form von Trauben oder Most abliefern.

(2) Fur Ernten nach dem 15. Januar eines Jahres hat die Meldung nach Absatz 1 Satz
1 unverzuglich, spatestens aber bis zum Ablauf des 1. Marz des Jahres zu erfolgen.

§23
Subdelegation

(1) Die Landesregierungen werden erméachtigt, Verordnungen nach MalRgabe des §
33 Absatz 1 Nummer 1a bis 4 und § 53 Absatz 1 des Weingesetzes mit Vorschriften dartiber
zu erlassen, dass und in welcher Weise die in § 9 Absatz 1 Satz 1 des Weingesetzes ge-
nannten Weinbaubetriebe Angaben (ber den Hektarertrag, die Ubermenge oder die
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Destillation nach den §§ 9 bis 11 des Weingesetzes zu machen haben, soweit dies erfor-
derlich ist, um besonderen Gegebenheiten des Weinbaus in ihnrem Gebiet Rechnung zu
tragen und um eine ausreichende Uberwachung sicherzustellen. In Rechtsverordnungen
nach Satz 1 kann insbesondere bestimmt werden, dass folgende Informationen zu melden
sind:

1. die Rebflachen,
2. der vorhandene Bestand und
3. die Menge der an andere abgegebenen, verwendeten oder verwerteten Erzeugnisse.

(2) Die Landesregierungen werden ermachtigt, zur Sicherung einer ausreichenden
Uberwachung oder, soweit es zur Durchfiihrung der Rechtsakte der Europaischen Gemein-
schaft oder der Europaischen Union, des Weingesetzes oder von auf Grund des Weinge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen erforderlich ist, Verordnungen nach MalRgabe des
§ 33 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und § 53 Absatz 1 des Weingesetzes mit Vorschriften dar-
Uber zu erlassen, dass und in welcher Weise Folgendes zu melden ist:

1. beabsichtigte oder vorgenommene Aufgaben, Rodungen, Wiederbepflanzungen oder
Neuanpflanzungen,

2. die Rebflachen des Betriebes, die Ertragsrebflache, die Erntemenge nach Rebsorten
und Herkunft, die vorgesehene Differenzierung der Weine, Qualitatsweine und Pradi-
katsweine oder der Bestand an Erzeugnissen differenziert nach Rebsorte, Herkunft,
Wein, Qualitatswein und Pradikatswein und

3. weitere, nicht bereits nach den §§ 20 bis 22 zu meldende Angaben.

Abschnitt 6

Einfuhr

§24
Zulassung zur Einfuhr, amtliche Untersuchung und Priifung

(1) Ein Erzeugnis darf, sofern es sich um ein Drittlanderzeugnis handelt, nur eingefuhrt
werden, wenn eine Zulassung zur Einfuhr erfolgt ist. Soll ein solches Erzeugnis in den be-
sonderen Zollverfahren zur Lagerung, zur aktiven Veredelung oder zur vorubergehenden
Verwendung im Sinne von Artikel 210 Buchstabe b, ¢ und d der Verordnung (EU) Nr.
952/2013 in der Fassung vom 23. November 2022 abgefertigt werden, so kann die Ent-
scheidung Uber die Zulassung zur Einfuhr bis zur Uberfiihrung des Erzeugnisses in den
zollrechtlich freien Verkehr zurtickgestellt werden, wenn sich die flr die Weinliberwachung
zustandige Behorde auf Antrag des Verfligungsberechtigten damit einverstanden erklart
hat.

(2) Die Zulassung zur Einfuhr wird nur erteilt, wenn durch eine amtliche Untersuchung
und Prifung im Inland festgestellt ist, dass das Erzeugnis nach seiner Zweckbestimmung,
seinem Behaltnis, seiner Bezeichnung und seiner Aufmachung den Rechtsakten der Euro-
paischen Gemeinschaft oder der Europaischen Union, dem Weingesetz und den auf Grund
des Weingesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entsprechen. Sofern ein Erzeugnis in
einem etikettierten Behaltnis mit einem Nennvolumen bis funf Liter eingeflhrt wird, kann
von einer amtlichen Untersuchung und Priufung abgesehen werden. Abweichend von
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Absatz 1 Satz 1 ist eine Zulassung zur Einfuhr nicht erforderlich, wenn das Erzeugnis be-
reits in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union in den zollrechtlich freien Ver-
kehr Gberfuhrt wurde.

(3) Die amtliche Untersuchung und Prifung kénnen stichprobenweise vorgenommen
werden, wenn das Dokument V | 1 nach Artikel 20 Absatz 1 Satz 1 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 oder das Teildokument V | 2 nach
Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 4 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der
Fassung vom 19. Marz 2025 vorliegt.

(4) Von der Zulassung zur Einfuhr ist oder sind abweichend von Absatz 1 Satz 1 befreit

1. Uber die dort genannten Erzeugnisse hinaus alle Erzeugnisse des Weingesetzes in den
in Artikel 21 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung
vom 19. Marz 2025 genannten Fallen und

2. Wein, der nachweislich ausschlief3lich fur kultische Zwecke bestimmt ist.

§ 25
Zustandigkeit fiir die Erteilung der Zulassung

(1) Uber die Zulassung zur Einfuhr entscheiden die zustandigen Zolldienststellen. Bei
der Zulassung zur Einfuhr haben sie zu prifen, ob

1. das Dokument V | 1 nach Artikel 20 Absatz 1 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU)
2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 oder das Teildokument V | 2 nach Artikel
22 Absatz 1 Unterabsatz 4 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der
Fassung vom 19. Marz 2025 ordnungsgemal’ nach den Artikeln 22 bis 26 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025 ausgestellt ist
und sich auf die Warensendung bezieht und

2. die in den Dokumenten nach Nummer 1 enthaltenen Angaben mit denen im Zollpapier
Ubereinstimmen.

(2) Fdur die amtliche Untersuchung und Prifung hat die Zolldienststelle das Gutachten
der fur den Empfanger oértlich zustadndigen amtlichen Untersuchungsstelle nach Absatz 8
Nummer 1 einzuholen.

(3) Ergibt das Gutachten, dass das Erzeugnis den Voraussetzungen des § 24 Absatz
2 Satz 1 nicht entspricht, hat die Zolldienststelle den Verfligungsberechtigten hiertiber
schriftlich oder elektronisch zu unterrichten und das Gutachten der amtlichen Untersu-
chungsstelle der Unterrichtung beizuftigen.

(4) Der Verfugungsberechtigte kann innerhalb von zwei Wochen nach Unterrichtung
bei der Zolldienststelle beantragen, dass eine andere amtliche Untersuchungsstelle mit der
amtlichen Untersuchung und Prifung sowie der Erstattung eines Zweitgutachtens beauf-
tragt wird.

(5) Der Antrag nach Absatz 4 ist unzulassig, wenn das Erzeugnis nach Entnahme der
Probe, die dem Erstgutachten zugrunde lag, dnologisch behandelt worden ist. In einem
solchen Fall haben die Zolldienststellen Gber das behandelte Erzeugnis einmalig erneut ein
Erstgutachten einzuholen.

(6) Wird der Antrag auf Erstattung eines Zweitgutachtens nicht oder nicht rechtzeitig
gestellt, ist das Erzeugnis von der Einfuhr zurlickzuweisen. Satz 1 ist entsprechend
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anzuwenden, wenn das Zweitgutachten das Erstgutachten im Ergebnis und in mindestens
einem die Zurtickweisung rechtfertigenden Grund bestatigt.

(7) Weicht das Zweitgutachten im Ergebnis vom Erstgutachten ab oder bestatigt es
das Erstgutachten zwar im Ergebnis, halt aber die Zurlickweisung aus anderen Griinden
flr geboten, so hat die Zolldienststelle ein Obergutachten einzuholen. An das Obergutach-
ten ist die Zolldienststelle gebunden.

(8) Fur die amtliche Untersuchung und Priifung werden folgende Untersuchungsstel-
len bestimmt:

1. fur das Erstgutachten die in Anlage 1 aufgefluhrten Untersuchungsstellen,
2. flr das Zweitgutachten die in Anlage 2 aufgefiihrten Untersuchungsstellen,

3. fur das Obergutachten das Bundesinstitut fur Risikobewertung, das sich dabei der Un-
terstitzung anderer, bei der Erstattung des Erst- und Zweitgutachtens nicht beteiligter
Untersuchungsstellen bedienen kann.

(9) Dem Verfugungsberechtigten soll vor der Entscheidung Uber die Zulassung zur
Einfuhr innerhalb einer von der Zolldienststelle gesetzten Frist Gelegenheit zur Behebung
des Mangels gegeben werden, wenn der Einfuhr lediglich einer der folgenden Griinde ent-
gegensteht:

1. die Vorschriftswidrigkeit einer Bezeichnung oder einer sonstigen Angabe oder der
sonstigen Aufmachung oder

2. das Fehlen oder die Vorschriftswidrigkeit des Dokuments V | 1 nach Artikel 20 Absatz
1 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025
oder des Teildokuments V | 2 nach Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 4 Satz 1 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. Marz 2025.

(10)Ein Erzeugnis, das von der Einfuhr zurickgewiesen worden ist oder auf dessen
Einfuhr verzichtet worden ist, hat der Verfligungsberechtigte unter zollamtlicher Uberwa-
chung auf seine Kosten
1. in ein Drittland wiederauszufiihren oder

2. zu vernichten.

Kommt der Verfligungsberechtigte dieser Verpflichtung innerhalb einer von der Zolldienst-
stelle gesetzten Frist nicht nach, ist das Erzeugnis auf seine Kosten zu vernichten.

§ 26
Probenahme und Kosten

(1) Die Zolldienststelle darf die fiir die amtliche Untersuchung und Prifung erforderli-
chen Muster und Proben unentgeltlich entnehmen.

(2) Die Gebuhren und Auslagen der amtlichen Untersuchung und Prifung von wein-
haltigen Getranken, aromatisierten Weinen, aromatisierten weinhaltigen Getranken und
aromatisierten weinhaltigen Cocktails sowie die Auslagen fir die Verpackung und Beférde-
rung der Muster und Proben dieser Erzeugnisse hat der Verfligungsberechtigte zu tragen;
er ist Kostenschuldner gegeniber der Untersuchungsstelle. Sind mehrere Gutachten
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erforderlich, so werden, sofern der Einfuhr nichts entgegensteht, Gebuhren und Auslagen
nur fur das Erstgutachten erhoben. Im Ubrigen werden Geblhren und Auslagen nicht erho-
ben.

§ 27
Zollanschliisse, voriibergehende Ausfuhr; Subdelegation
(1) Ein zur Einfuhr bereits zugelassenes Erzeugnis bedarf bei nur voribergehender
Ausfuhr keiner erneuten Zulassung, wenn nachgewiesen ist, dass es zwischenzeitlich we-

der behandelt noch umgefillt worden ist.

(2) Die Zulassung zur Einfuhr entfallt bei einem in einem Zollanschluss hergestellten
Erzeugnis, wenn es unmittelbar aus dem Zollanschluss eingefuhrt wird.

(3) Die Landesregierung des an den Zollanschluss angrenzenden Landes wird er-
machtigt, Verordnungen nach Mafligabe des § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 6 des
Weingesetzes mit Vorschriften dartiber zu erlassen, dass, sofern die Zulassung nach Ab-
satz 2 entfallt, ein in einem Zollanschluss hergestelltes Erzeugnis nur eingefuhrt werden

darf, wenn nachgewiesen wird oder glaubhaft gemacht wird, dass dieses Erzeugnis den in
§ 24 Absatz 2 Satz 1 genannten Voraussetzungen entspricht.

Abschnitt 7

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§28
Straftaten

Nach § 48 Absatz 1 Nummer 2 des Weingesetzes wird bestraft, wer entgegen § 1 Absatz
1 Satz 2 Wein in den Verkehr bringt, einfihrt oder ausfiihrt.

§ 29
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 50 Absatz 2 Nummer 4 des Weingesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 1 Absatz 4 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 3, oder entgegen § 22
Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, eine Meldung nicht, nicht richtig,
nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,

2. entgegen § 4 die Vergallung von Weintrub vornimmt,

3. entgegen § 6 Absatz 1 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Anforderung erflllt
ist,

4. entgegen
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a) § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 oder Ab-
satz 8,

b) entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Absatz 5 Satz 1, Absatz 6 oder 7, jeweils
auch in Verbindung mit Absatz 8,

c) § 8 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2,

d) § 9 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,
e) § 12 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 4, oder

f) § 14 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,

eine Eintragung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,

5. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 ein Konto nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht
in der vorgeschriebenen Weise fiihrt,

6. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, oder entgegen § 15
Absatz 1 Satz 1 ein Merkzeichen oder einen Vermerk nicht, nicht richtig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig anbringt,

7. entgegen § 11 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 15 Absatz 1 Satz 3, entgegen § 11
Absatz 3 oder § 15 Absatz 2 Satz 2 ein Begleitdokument, ein Register oder eine Kopie
nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht mindestens funf Jahre aufbe-
wabhrt,

8. entgegen § 12 Satz 2, auch in Verbindung mit Satz 4, eine Eintragung unleserlich
macht oder andert,

9. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1 ein Begleitdokument nicht oder nicht rechtzeitig beifugt
oder

10. entgegen § 13 Absatz 7 Satz 2 oder § 16 Satz 1 eine Kopie nicht, nicht richtig, nicht in
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig Gbermittelt.

Abschnitt 8

Schlussbestimmungen

§ 30
Ubergangsbestimmungen

(1) Abweichend von den §§ 5 bis 12 und 29 darf die Buch- und Registerfihrung bis
zum Ablauf des 31. August 2027 noch nach den §§ 5 bis 17 und 40 der Wein-Uberwa-
chungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 2002 (BGBI. | S.
1624), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1873)
geandert worden ist, in der bis zum Ablauf des ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung] geltenden Fassung erfolgen.

(2) Die §§ 20 bis 22 sind ab dem 1. Juli 2027 anzuwenden. Bis zum Ablauf des 30.
Juni 2027 ist § 29 der Wein-Uberwachungsverordnung in der Fassung der
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Bekanntmachung vom 14. Mai 2002 (BGBI. | S. 1624), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 21. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1873) gedndert worden ist, in der bis zum Ablauf
des ... [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung] geltenden

Fassung weiter anzuwenden.
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Anlage 1
(zu § 25 Absatz 8 Nummer 1)

Untersuchungsstellen fir das Erstgutachten bei Einfuhruntersuchun-
gen

— Landeslabor Berlin-Brandenburg,

— Niedersachsisches Landesamt fiir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Le-
bensmittel- und Veterinarinstitut Braunschweig/Hannover,

— Landesuntersuchungsamt fir Chemie, Hygiene und Veterinarmedizin, Bremen,

— Landesuntersuchungsanstalt fir das Gesundheits- und Veterindrwesen Sachsen,
Standort Dresden,

—  Thuringer Landesamt fur Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz,
— Landesamt fur Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Halle/Saale,

— Institut fir Hygiene und Umwelt Hamburg,

— Chemisches und Veterinaruntersuchungsamt Freiburg,

— Chemisches und Veterinaruntersuchungsamt Rheinland, Hurth,

— Landesuntersuchungsamt - Institut fur Lebensmittelchemie und Arzneimittelprifung
Mainz,

— Chemisches und Veterinaruntersuchungsamt Munsterland-Emscher-Lippe, Minster,
— Landesamt fur Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Rostock,

— Landesamt fir Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Abteilung: Verbraucher-
schutz und Lebensmittelchemie, Saarbriicken,

— Chemisches und Veterinaruntersuchungsamt Stuttgart, Sitz Fellbach,
— Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL), Standort Wiesbaden,

— Bayerisches Landesamt fur Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dienststelle Wirz-
burg.
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Anlage 2
(zu § 25 Absatz 8 Nummer 2)

Untersuchungsstellen fur das Zweitgutachten bei Einfuhruntersuchun-

gen
Institut fir Hygiene und Umwelt Hamburg,
Chemisches und Veterinaruntersuchungsamt Minsterland-Emscher-Lippe, Minster,

Landesuntersuchungsamt - Institut fir Lebensmittelchemie und Arzneimittelpriifung
Mainz,

Landesuntersuchungsanstalt fir das Gesundheits- und Veterindrwesen Sachsen,
Standort Dresden,

Bayerisches Landesamt fur Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dienststelle Wirz-
burg.

Artikel 2

Anderung der Weinverordnung

Die Weinverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 2009 (BGBI. |

S. 827), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 24. Juni 2024 (BGBI. 2024 | Nr.
215) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

2.

In der Inhaltsibersicht wird die Angabe zu den §§ 32b bis 32d gestrichen.

§ 22 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,0er Antrag ist der zustandigen Stelle auf einem Formblatt, das die in Anlage 9 Ab-
schnitt | aufgefihrten Angaben enthalt, oder, sofern die zustéandige Stelle dies ermdg-
licht, elektronisch mit diesen Angaben einzureichen.”

§ 23 Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1. gegen die Weinbuchfiihrung verstol3en,*.

§ 26 Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Der Prifungsbescheid und die Priifungsnummer sind dem Antragsteller innerhalb von
zehn Tagen nach der Prifung schriftlich oder elektronisch bekannt zu geben.*

§ 30 wird durch den folgenden § 30 ersetzt:
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»§ 30

Auszeichnungen und &hnliche Angaben
(zu § 24 Absatz 2i. V. m. § 54 Absatz 1 des Weingesetzes)

(1) Eine bei einem im Inland durchgefihrten Wettbewerb erhaltene Auszeichnung
oder ein Gltezeichen darf in der Kennzeichnung inlandischer Erzeugnisse nur nach Maf3-
gabe der Absatze 2 bis 8 angegeben werden.

(2) Es muss sich handeln
1. im Falle einer Auszeichnung um

a) eine Auszeichnung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e. V. oder

b) eine von einer Landesregierung anerkannte Auszeichnung,

2. im Falle eines Gltezeichens um eines der folgenden Giitezeichen:

a) ,Erstes Gewachs* des Komitee — Klassifikation Erster und Grolier Lagen in
Deutschland e. V.,

b) ,GroRBes Gewachs* des Komitee — Klassifikation Erster und GroRRer Lagen in
Deutschland e. V.,

c) ,Deutsches Weinsiegel“ der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e. V. oder
d) ein von einer Landesregierung anerkanntes Gltezeichen.

(3) Fur eine Auszeichnung, das ,Deutsche Weinsiegel“ oder ein von einer Landesre-
gierung anerkanntes Gutezeichen muss der Wein bei einer im Rahmen eines Wettbewerbs
in entsprechender Anwendung der Anlage 9 Abschnitt Il durchgefuhrten Sinnenprifung
mindestens die folgende Qualitatszahl erhalten haben:

1. im Falle des Absatzes 2 Nummer 1 die Qualitatszahl 3,50 und
2. im Falle des Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe ¢ und d die Qualitatszahl 2,50.

Anstelle einer Bewertung nach Anlage 9 Abschnitt Il kann ein an internationalen Normen
fur Weinwettbewerbe orientiertes Bewertungsschema angewendet werden. Die Anerken-
nung einer Auszeichnung nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b oder eines Glitezeichens
nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d durch eine Landesregierung setzt zusatzlich voraus,
dass der Wein bei einem Wettbewerb unter objektiven, nichtdiskriminierenden Bedingun-
gen im Vergleich mit anderen Weinen, die der gleichen Kategorie angehéren und unter
vergleichbaren Produktionsbedingungen hergestellt worden sind, gepruft wird.

(4) Im Falle des Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe a und b muss es sich um einen
Wein mit geschutzter Ursprungsbezeichnung handeln, der den von dem Komitee — Klassi-
fikation Erster und GroRRer Lagen in Deutschland e. V. festgelegten Vergabeanforderungen
fur das jeweilige Gutezeichen entspricht. Die Vergabeanforderungen nach Satz 1

1.  miussen objektiv und dirfen nicht diskriminierend sein,
2. mussen insbesondere eine Bewertung und Klassifikation von Lagen vorsehen,
3. mussen besonderen regionalen Gegebenheiten Rechnung tragen, insbesondere hin-

sichtlich der Abgrenzung von Lagen, lagenspezifisch festgelegter Rebsorten, Anbau-
methoden oder Herstellungsverfahren,
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4. koénnen zusatzliche Vorgaben fur die Kennzeichnung und Aufmachung in Verbindung
mit dem jeweiligen Gutezeichen enthalten.

Besteht fiir Gebiete einer Region, fir die Vergabeanforderungen unter Beachtung von
Satz 2 Nummer 3 festgelegt werden, eine anerkannte Erzeugervereinigung, werden dieje-
nigen Vergabeanforderungen, die den besonderen regionalen Gegebenheiten fur diese Re-
gion Rechnung tragen, im Einvernehmen mit der anerkannten Erzeugervereinigung festge-
legt.

(5) Fur das Verfahren zur Vergabe der Gutezeichen nach Absatz 2 Nummer 2 Buch-
stabe a und b und zur Festlegung der Vergabeanforderungen nach Absatz 4 entwirft und
aktualisiert der Komitee — Klassifikation Erster und GroRRer Lagen in Deutschland e. V. eine
Geschéfts- und Prifungsordnung. Die Geschafts- und Prifungsordnung einschlieflich der
Vergabeanforderungen beduirfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung des
Bundesministeriums fur Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat. Vor Erteilung der Zustim-
mung sind die zustandigen obersten Landesbehérden anzuhéren. Die Zustimmung nach
Satz 2 ist vor wesentlichen Anderungen an der Geschéafts- und Priifungsordnung oder an
den Vergabeanforderungen zu erneuern. Zur Einholung der erforderlichen Zustimmung lei-
tet der Komitee — Klassifikation Erster und Grof3er Lagen in Deutschland e. V. dem Bun-
desministerium fur Landwirtschaft, Ernahrung und Heimat die jeweiligen Entwurfe zu. Nach
Erteilung der Zustimmung durch das Bundesministerium fur Landwirtschaft, Ernahrung und
Heimat verdffentlicht der Komitee — Klassifikation Erster und GroRer Lagen in Deutschland
e. V. die Geschafts- und Prifungsordnung einschliel3lich der Vergabeanforderungen auf
seiner Internetseite.

(6) Eine Auszeichnung oder ein Gutezeichen darf nur fir Wein einer homogenen Par-
tie vergeben werden, der, aul3er bei den Gltezeichen nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe
a und b, aus demselben Behaltnis stammen muss. Nach der Abflillung missen die Behalt-
nisse entsprechend den Vorschriften der Rechtsakte der Europaischen Gemeinschaft oder
der Europaischen Union, des Weingesetzes und der auf Grund des Weingesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen gekennzeichnet sein und mit einem nicht wiederverwendbaren
Verschluss versehen sein.

(7) Inlandische Erzeugnisse, bei denen in der Kennzeichnung oder Aufmachung eine
Angabe verwendet wird, die mit einer Auszeichnung oder einem Gutezeichen nach Absatz
2 verwechselt werden kann, ohne die Auszeichnung oder das Glitezeichen zu sein, dirfen
nicht in Verkehr gebracht werden. Fur ein von einer Landesregierung anerkanntes Guitezei-
chen nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d kann die Bezeichnung ,Erstes Gewachs* oder
,Grolkes Gewachs* verwendet werden, sofern fir das jeweilige Gltezeichen mindestens
die Vergabeanforderungen nach Absatz 4 Satz 1 eingehalten werden.

(8) Die zustandige oberste Landesbehdrde unterrichtet das Bundesministerium fur
Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat Uber die Anerkennung einer Auszeichnung nach
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b oder eines Gltezeichens nach Absatz 2 Nummer 2 Buch-
stabe d. Das Bundesministerium fur Landwirtschaft, Ernahrung und Heimat verdffentlicht
zu Beginn eines Weinwirtschaftsjahres ein Verzeichnis der Auszeichnungen und Gutezei-
chen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e. V. sowie der von den Landesregierun-
gen anerkannten Auszeichnungen und Gultezeichen auf seiner Internetseite.*

6. Die §§ 32a bis 32d werden durch den folgenden § 32a ersetzt:
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10.

.8 32a

Classic
(§ 24 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 des Weingesetzes)

(1) Die Bezeichnung ,Classic” darf nur verwendet werden, wenn

es sich um einen Wein mit geschutzter Ursprungsbezeichnung der Weinart WeilRwein
oder Rotwein handelt,

eine einzige Rebsorte in Verbindung mit der Bezeichnung ,Classic* angegeben wird,

der Wein ausschlieB3lich aus Weintrauben von dafir in der jeweiligen Produktspezifika-

tion festgelegten gebietstypischen klassischen Rebsorten hergestellt worden ist, aus-

genommen die zur SURung verwendeten Erzeugnisse,

der zur Herstellung verwendete Most einen natirlichen Mindestalkoholgehalt aufge-

wiesen hat, der mindestens 1 Volumenprozent tber dem nattrlichen Mindestalkohol-

gehalt liegt, der flr die bestimmte Ursprungsbezeichnung oder dessen Teil vorge-

schrieben ist, in dem die Weintrauben geerntet worden sind,

der Gesamtalkoholgehalt mindestens

a) 11,5 Volumenprozent betragt, sofern die zur Herstellung des Weines verwendeten
Weintrauben im abgegrenzten geografischen Gebiet der geschutzten Ursprungs-
bezeichnung ,Mosel” geerntet worden sind, oder

b) 12 Volumenprozent betragt, sofern die zur Herstellung des Weines verwendeten
Weintrauben in einem abgegrenzten geografischen Gebiet einer anderen ge-
schitzten Ursprungsbezeichnung geerntet worden sind,

in der Bezeichnung keine kleinere geografische Einheit gemaf § 23 Absatz 1 des Wein-
gesetzes angegeben wird,

der Jahrgang angegeben wird,

der Restzuckergehalt nicht mehr als 15 Gramm je Liter betragt und den Gesamtsaure-
gehalt um nicht mehr als das Doppelte Ubersteigt und

eine Geschmacksangabe nicht verwendet wird,
eine Pradikatsangabe in der Kennzeichnung nicht verwendet wird.
(2) In der jeweiligen Produktspezifikation kann festgelegt werden, dass

fur die Angabe nach Absatz 1 Nummer 2 nur bestimmte Rebsortennamen oder syno-
nyme Bezeichnungen verwendet werden durfen,

abweichend von Absatz 1 Nummer 6 der Name eines Bereiches anzugeben ist.

(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 dirfen bei einem als ,Classic” bezeichneten

Wein aus im abgegrenzten geografischen Gebiet der geschitzten Ursprungsbezeichnung
~Wirttemberg“ geernteten Weintrauben die Rebsorten Trollinger und Lemberger angege-
ben werden, sofern diese Rebsorten in der Produktspezifikation festgelegt worden sind.
Diese Rebsorten missen in Verbindung mit der Bezeichnung ,Classic” angegeben wer-
den.”

7.

§ 33a wird wie folgt geandert:
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a) Nach Absatz 2 Satz 2 wird der folgende Satz eingefligt:
LAbweichend von Satz 1 und in Ubereinstimmung mit Artikel 57 Absatz 1 Unterab-
satz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 in der Fassung vom 30. Oktober
2024 kénnen Erzeuger entscheiden, die Haltevorrichtung nicht mit einer Folie zu
umkleiden.”
b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
»(3) Schaumwein mit zugesetzter Kohlensaure und unter Verwendung von
Goldflitter hergestellte Getranke mit mindestens 95 Prozent Schaumweinanteil
durfen in der in Artikel 57 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 in
der Fassung vom 30. Oktober 2024 bezeichneten Aufmachung in den Verkehr ge-
bracht werden.*
§ 34a wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

»2. der Name der geschitzten Ursprungsbezeichnung angegeben ist und®.
b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) In der jeweiligen Produktspezifikation kdnnen zusatzliche und strengere
Anforderungen fir die Verwendung der Bezeichnung ,Crémant” festgelegt werden,
soweit dies erforderlich ist, um regionalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen.*

§ 34c wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und 4 wird jeweils nach der Angabe ,Traubenmost” die Angabe
»aus frischem Traubenmost* eingeflgt.

b) In Absatz 2 wird nach der Angabe ,wenn“ die Angabe ,er aus frischem Trauben-
most hergestellt worden ist und® eingefligt.

In § 36 wird der folgende Satz 3 eingefligt:
»Satz 2 gilt entsprechend fiir alkoholfreie Getranke, die durch Vermischen von entalko-
holisiertem Wein, Perlwein oder Perlwein mit zugesetzter Kohlensaure mit kohlensau-
rehaltigem Wasser hergestellt werden.*
In § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a wird die Angabe ,stets” gestrichen.
In § 52 Absatz 1 wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe ,§ 48 Absatz 1 Nummer
2, Absatz 2, 3 des Weingesetzes wird bestraft, wer vorsatzlich oder fahrlassig“ durch
die Angabe ,§ 48 Absatz 1 Nummer 2 des Weingesetzes wird bestraft, wer® ersetzt.
§ 53 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird gestrichen.
b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Die Angabe ,(2)“ wird gestrichen.

bb) Nummer 13 wird gestrichen.

Nach § 54 Absatz 22 werden die folgenden Absatze 23 bis 25 eingeflgt:
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»(23) Abweichend von § 30 durfen fur Erzeugnisse aus Trauben die Bezeichnungen
.Erstes Gewachs" und ,GroRes Gewachs* bis einschlief3lich des Erntejahrgangs 2030,
spatestens aber bis zur Wirksamkeit der Geschafts- und Prifungsordnung einschlief3-
lich der Vergabeanforderungen gemaf § 30 Absatz 5, nach den bis zum Ablauf des ...
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung] geltenden Vor-
schriften verwendet und bis zum Aufbrauchen der Bestande in den Verkehr gebracht
werden.

(24) Abweichend von § 32a darf fur Erzeugnisse aus Trauben die Bezeichnung
,Classic* bis einschlieB8lich des Erntejahrgangs 2028 nach den bis zum Ablauf des ...
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung] geltenden Vor-
schriften verwendet und bis zum Aufbrauchen der Bestande in den Verkehr gebracht
werden.

(25) Abweichend von § 34a darf flir Erzeugnisse aus Trauben die Bezeichnung
»Crémant* bis einschliel3lich des Erntejahrgangs 2028 nach den bis zum Ablauf des ...
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung] geltenden Vor-
schriften verwendet und bis zum Aufbrauchen der Bestande in den Verkehr gebracht
werden.”

Artikel 3

Anderung der Weinférderverordnung

Die Weinforderverordnung vom 4. November 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 304), die durch
Artikel 1 der Verordnung vom 18. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 317) geandert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. In der Inhaltstbersicht wird die Angabe zu § 6 durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 6 Auswahlverfahren; Subdelegation®.

2. Die §§ 4 bis 6 werden durch die folgenden §§ 4 bis 6 ersetzt:

”§ 4
Antragsverfahren

(1) Ein Antrag auf Férderung einer Malinahme nach § 1 Absatz 2 ist schriftlich oder,
sofern die zustandige Stelle dies ermdglicht, elektronisch ganzjahrig bei der zustandigen
Stelle zu stellen.

(2) Die zustandige Stelle hat nach Eingang des Antrags die Vollstandigkeit der Anga-
ben und der beigefligten Nachweise zu priifen. Fehlende Angaben und Nachweise kénnen
von der zustandigen Stelle nach Eingang des Antrags unter Setzung einer angemessenen
Frist nachgefordert werden.

(3) Die zustandige Stelle hat insbesondere zu priifen, ob der Antrag den §§ 5, 6 und
8 entspricht.

(4) Uber die Férderung einer Malnahme nach § 1 Absatz 2 ist durch Bescheid zu
entscheiden. Eine Férderung einer MaRnahme nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 oder 5 wird
nicht gewahrt, sofern der Gesamtbetrag einer beantragten Forderung den Betrag von 1 000
Euro unterschreitet.
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(5) Ein nach dem 30. April eines Kalenderjahres bei der Bundesanstalt fir Landwirt-
schaft und Ernahrung gestellter Antrag auf Férderung einer MalRnahme nach § 1 Absatz 2
Nummer 4 oder 5 darf nicht mehr fir das laufende Haushaltsjahr des jeweiligen Jahres-
haushaltsplans der Europaischen Union berlcksichtigt werden.

(6) Die Landesregierungen kénnen durch Rechtsverordnung unter Beachtung dieser
Verordnung sowie der maRgeblichen Rechtsakte der Europaischen Union von den Absat-
zen 1 bis 4 abweichende Vorschriften Uber das Verfahren fir die Beantragung und Geneh-
migung von Forderungen erlassen.

§5
Antragsinhalt

(1) Ein Antrag auf Férderung einer Malinahme nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 hat die
Beschreibung der beantragten MalRnahme, die betreffende Flache und die geplante Frist
fur ihre Durchfiihrung zu enthalten. Die zustandige Stelle kann weitere Angaben fordern,
soweit dies zur Uberprifung der spezifischen Férdervoraussetzungen erforderlich ist.

(2) Ein Antrag nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 hat folgendes zu enthalten:
1. eine Beschreibung der beantragten Investition und Angabe der veranschlagten Kosten,

2. die Darstellung, dass die geplanten Kosten der Malinahme die marktiblichen Satze
nicht Uberschreiten,

3. die Versicherung, dass der Antragsteller Uber ausreichende finanzielle Ressourcen zur
wirksamen Durchfihrung der Malinahme verflugt.

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Ein Antrag nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 hat einen Nachweis Uber das Bestehen
der zu férdernden Ernteversicherung zu enthalten, dem die versicherten Risiken, der Um-
fang der versicherten Flache und die gezahlten Kosten der Versicherungspramie zu ent-
nehmen sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Ein Antrag nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 oder 5 hat folgendes zu enthalten:

1. eine eindeutige Festlegung der MaRnahmen und der damit einhergehenden Aktionen
verbunden mit einer Beschreibung der Informations- oder Absatzférderungstatigkeiten
und Angabe der veranschlagten Kosten,

2. die Versicherung, dass die geplanten Kosten der MaRnahme die marktiblichen Satze
nicht tGberschreiten,

3. die Versicherung, dass der Antragsteller tber ausreichende technische und finanzielle
Ressourcen zur wirksamen Durchfiihrung der MalRnahme verfligt,

4. die Darstellung der Koharenz mit den vorgeschlagenen Strategien und festgelegten
Zielen und der zu erwartenden Wirkung und dem zu erwartenden Erfolg

a) bei der Sensibilisierung der Verbraucher fir verantwortungsvollen Weinkonsum
und die mit einem schadlichen Alkoholkonsum verbundenen Risiken sowie flr die
Unionsregelung fiir geschitzte Ursprungsbezeichnungen und geschitzte geogra-
fische Angaben im Falle einer MalRnahme nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 oder
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b) bei der Steigerung der Nachfrage nach den betreffenden Erzeugnissen, im Falle
einer MalRnahme nach § 1 Absatz 2 Nummer 5.

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Fur einen Antrag nach § 1 Absatz 2 Nummer 6 gilt Absatz 2 entsprechend.

§6
Auswabhlverfahren; Subdelegation

(1) Die Landesregierungen kénnen durch Rechtsverordnung nach MalRgabe des § 3b
Absatz 4 Satz 1 des Weingesetzes und des § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe t des Markt-
organisationsgesetzes fur die Férderung von Mallnahmen Folgendes festlegen:

1. Prioritatskriterien und Gewichtungspunkte fir die Auswahl der zu férdernden Projekte,
anhand derer die Antrage durch die jeweils zustandige Stelle bei der Anwendung ihres
Auswahlverfahrens zu bewerten sind, und

2. einen verringerten Fordersatz, bei dessen Anwendung alle férderfahigen Antrage ins-
gesamt oder alle forderfahigen Antrage fir eine gleiche Malinahme gleichermalen ge-
fordert werden kdnnen.

Prioritatskriterien und Gewichtungspunkte nach Satz 1 Nummer 1

1. haben die mit der jeweiligen MalRnahme verfolgten Ziele zu Grunde zu legen,

2. mussen objektiv und durfen nichtdiskriminierend sein und

3. miussen insbesondere solche Mallnahmen bericksichtigen, die einen Beitrag zum Kii-
maschutz und zur Anpassung an den Klimawandel leisten.

(2) Die Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung kann im Rahmen ihrer Zu-
standigkeit ein dem Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 entsprechendes Auswahlverfahren festle-

gen.

Artikel 4

Anderung der Lebensmittelzusatzstoff-Durchfiihrungsverordnung

Die Lebensmittelzusatzstoff-Durchfiihrungsverordnung vom 2. Juni 2021 (BGBI. | S.
1362), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 411) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

In § 6 Absatz 2 Buchstabe d wird die Angabe ,231/2021“ durch die Angabe ,231/2012"
ersetzt.
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Artikel 5

AuBerkrafttreten

Am Tag nach der Verkiindung dieser Verordnung treten aul3er Kraft:

die Wein-Uberwachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai
2002 (BGBI. I. S. 1624, die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Oktober
2022 (BGBI. | S. 1873) geandert worden ist,

die Verordnung zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 1993 (BGBI. | S. 1538, 1699 (1994,
1307)), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung vom 9. Mai 1995 (BGBI. |
S. 630) geandert worden ist,

die Verordnung Uber die Genehmigung fur Neuanpflanzungen von Rebflachen vom 9.

November 2000 (BGBI. | S. 1501), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 7.
November 2008 (BGBI. | S. 2166) geandert worden ist.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

EU-Rechtsakte:

1.

2.

3.

4.

Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission vom 9. Marz 2012 mit Spezifikationen
fur die in den Anhangen Il und lll der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europai-
schen Parlaments und des Rates aufgeflhrten Lebensmittelzusatzstoffe (ABI. L 83
vom 22.3.2012, S. 1; L 189 vom 14.7.2016, S. 59; L 292 vom 27.10.2016, S. 50; L 120
vom 8.4.2021, S. 16), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/2084 vom 17. Okto-
ber 2025 (ABI. L, 2025/2084, 20.10.2025) gedndert worden ist

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9.
Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABI. L 269 vom 10.10.2013, S.
1; L 287 vom 29.10.2013, S. 90; L 267 vom 30.9.2016, S. 2; L 163 vom 20.6.2019, S.
112; L 317 vom 1.10.2020, S. 39; L, 2025/90186, 28.2.2025), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2022/2399 vom 23. November 2022 (ABI. L 317 vom 9.12.2022, S. 1)
geandert worden ist

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17.
Dezember 2013 Uber eine gemeinsame Marktorganisation fir landwirtschaftliche Er-
zeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79,
(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABI. 347 vom 20.12.2013, S. 671; L 189
vom 27.6.2014, S. 261; L 130 vom 19.5.2016, S. 18; L 34 vom 9.2.2017, S. 41; L 106
vom 6.4.2020, S. 12), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2026/471 vom 24. Februar
2026 (ABI. L, 2026/471, 26.2.2026) geandert worden ist

Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 der Kommission vom 11. Dezember 2017 zur
Erganzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europaischen Parlaments und des
Rates hinsichtlich des Genehmigungssystems fiir Rebpflanzungen, der Weinbaukartei,
der Begleitdokumente und der Zertifizierung, der Ein- und Ausgangsregister, der
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obligatorischen Meldungen, Mitteilungen und Veréffentlichung der mitgeteilten Informa-
tionen und zur Erganzung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europaischen Par-
laments und des Rates in Bezug auf die diesbezliglichen Kontrollen und Sanktionen
sowie zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 555/2008, (EG) Nr. 606/2009 und (EG)
Nr. 607/2009 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 436/2009
und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/560 der Kommission (ABI. L 58 vom
28.2.2018, S. 1; L 120 vom 8.5.2019, S. 34), die zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2025/1124 vom 19. Marz 2025 (ABI. L, 2025/1124, 3.6.2025) geandert wor-
den ist

5. Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 der Kommission vom 11. Dezember 2017
mit Durchfihrungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europai-
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Genehmigungssystems fiir Rebpflan-
zungen, der Zertifizierung, der Ein- und Ausgangsregister, der obligatorischen Meldun-
gen und Mitteilungen sowie mit Durchfuhrungsvorschriften zur Verordnung (EU) Nr.
1306/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der einschlagigen
Kontrollen und zur Aufhebung der Durchfihrungsverordnung (EU) 2015/561 der Kom-
mission (ABI. L 58 vom 28.2.2018, S. 60), die zuletzt durch die Durchfihrungsverord-
nung (EU) 2025/340 vom 19. Februar 2025 (ABI. L, 2025/340, 20.2.2025) geandert
worden ist

6. Delegierte Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission vom 17. Oktober 2018 zur Er-
ganzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Européischen Parlaments und des
Rates in Bezug auf Antrage auf Schutz von Ursprungsbezeichnungen, geografischen
Angaben und traditionellen Begriffen im Weinsektor, das Einspruchsverfahren, Ein-
schrankungen der Verwendung, Anderungen der Produktspezifikationen, die Léschung
des Schutzes sowie die Kennzeichnung und Aufmachung (ABI. L 9 vom 11.1.2019, S.
2; L 269 vom 23.10.2019, S. 13, L 239 vom 28.9.2023, S. 46), die zuletzt durch die
Delegierte Verordnung (EU) 2025/28 vom 30. Oktober 2024 (ABI. L, 2025/28,
15.1.2025) geandert worden ist

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die derzeitige WeinUV basiert in wesentlichen Teilen, zu nennen sind insbesondere Ab-
schnitt 2 Buchflihrung, Abschnitt 3 Begleitpapiere und Abschnitt 5 Meldungen, auf Unions-
recht. Durch Anderungen des zugrundeliegenden Unionsrechts hat sich ein fachlich und
rechtssystematisch notwendiges Erfordernis ergeben, die WeinUV zu liberarbeiten. Sie be-
ruht neben der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 im Wesentlichen auf drei Rechtsakten, die
an zahlreichen Stellen zitiert werden und noch aus der Zeit der Europaischen Gemeinschaft
stammen. Diese sind die Verordnungen (EG) Nr. 555/2008, (EG) Nr. 436/2009 und (EG)
606/2009, die vollstandig oder in weiten Teilen, die den Regelungsbereich der WeinUV be-
treffen, nicht mehr in Kraft sind. Sie wurden auf unionaler Ebene weitestgehend durch die
Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 und die Durchfuhrungsverordnung (EU) 2018/274
abgeldst. Daran ist die WeinUV formal und inhaltlich anzupassen. Zudem soll die Anpas-
sung genutzt werden, um nicht erforderliche blrokratische Pflichten sowie weitere Vor-
schriften abzuschaffen und die Voraussetzungen flr eine voranschreitende Digitalisierung
der Weinuberwachung sowie der Weinuberwachung dienenden Vorgaben zu schaffen. Auf-
grund des Umfangs der erforderlichen sowie zweckmaRigen Anderungen soll die Anpas-
sung in Form einer Abldsungsverordnung erfolgen.

Zudem werden Anpassungen der WeinV vorgenommen. Zum Teil wird unionsrechtlich
Uberholtes nationales Recht angepasst oder aufgehoben und eine zu weit reichende Rege-
lung korrigiert und eine weitere klargestellt. Die Vorschriften zu den Bezeichnungen ,Erstes
Gewachs, ,GroRRes Gewachs*, ,Classic” und ,Crémant” werden Uberarbeitet. Insbesondere
sollen die Bezeichnungen ,Erstes Gewachs* und ,Groltes Gewachs® kiinftig als Gutezei-
chen erfolgen. Im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung amtlicher Prifungsnummern wird
die elektronische Ubermittlung von Antrdgen und Bescheiden ermdglicht.

Die WeinF6GewV und die LMZDV werden berichtigt.

Die Verordnung zur vorldufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften und Reb-
flLAnpflV 02/03 sind obsolet geworden und werden aufgehoben.

Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die Verordnung sieht eine umfassende Uberarbeitung der WeinUV und daher in Form einer
Ablésungsverordnung sowie erforderliche und zweckmafige Anpassungen der WeinV vor.
Die WeinF6GewV (§ 5) und die LMZDV (§ 6) werden berichtigt. Die Verordnung zur vorlau-
figen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften und RebflAnpflV 02/03 werden aufge-
hoben.

Hinsichtlich der WeinUV sollen grundsatzlich die Vorgaben und Pflichten aus der WeinUV
an die durch Unionsrecht vorgegebenen Mindestanforderungen angenahert werden. Sie
sind dabei um diejenigen Anforderungen zu erganzen, die als unentbehrlich angesehen
werden oder bei deren Abschaffung im Ergebnis mit einem héheren allgemeinen Aufwand
zu rechnen ware. Einige unionsrechtlich nicht mehr erforderliche Buchfiihrungs- und Mel-
depflichten sowie weitere Vorschriften sollen ersatzlos entfallen oder vereinfacht werden.
Insbesondere sollen mehrere derzeit zu fihrende Blcher kinftig in einem — vorzugsweise
elektronisch gefihrten — Register zusammengefasst werden. Wahrend der Erntezeit soll
die fakultative Mdglichkeit erhalten bleiben, die erforderlichen Angaben in einem separaten
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Buch oder elektronischen Verzeichnis zu dokumentieren. Die Meldungen sollen allgemein
elektronisch erfolgen kdnnen. Die Meldung uber 6nologische Verfahren soll ersatzlos ent-
fallen. Die Verordnung wird — auch als Grundlage fir Verordnungen der Landesregierun-
gen, die hierfur ein gesteigertes Bedurfnis angemeldet haben — auf den aktuellen Stand des
Unionsrechts gebracht.

In Bezug auf die WeinV soll eine Anpassung der Regelungen zu der Schaumweinausstat-
tung hinsichtlich der Verwendung von Folie, zu den sogenannten ,Goldsekten®, zur Ver-
wendung des Begriffs ,Federweilter” sowie zu den Bezeichnungen ,Classic* und ,,Crémant*
erfolgen. Mit einer Neuausrichtung fir ein System bei der Verwendung der Bezeichnungen
.Erstes Gewachs* und ,GroRRes Gewachs” sollen diese Begriffe besser geschitzt und der
Aufwand fur Bund, Lander und Erzeugervereinigungen verringert werden.

Bei der WeinF6GewV wird ein redaktionelles Versehen korrigiert.

1l. Exekutiver FuBabdruck

Keine Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter oder beauftragte Dritte im Sinne
von § 43 Absatz 1 Nummer 13 der Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bundesministerien
haben hinsichtlich der Anpassung der WeinUV wesentlich zum Inhalt dieser Verordnung
beigetragen.

In Bezug auf die WeinV wurde die Einflhrung eines Systems der Lagenklassifikation von
dem Deutschen Weinbauverband e.V. mit einem eigenen Rechtstext angeregt. Dieser
Rechtstext wurde in enger Abstimmung mit dem Verband Deutscher Pradikatsweinglter
e.V. entwickelt und bundesweit mit verschiedenen regionalen Weinbauverbanden abge-
stimmt. Diese Vorarbeiten haben den AnstoR fiir die Uberarbeitung der Vorschriften zu den
Bezeichnungen ,Erstes Gewachs* und ,GroRes Gewachs* gegeben, ohne dass der ur-
sprungliche Rechtstext weiterverfolgt wurde. Der Verband Deutscher Pradikatsweinglter
e.V. als Urheber und malfgeblicher Entwickler der genannten Bezeichnungen in Deutsch-
land soll im Rahmen der neu zu schaffenden bundesweiten Gitezeichen neben dem Deut-
schen Weinbauverband e.V. eine tragende Rolle spielen. Die Anderung des § 33a Absatz
3 wurde auf Anregung des Verbandes Deutscher Sektkellereien e.V. hin angestof3en und
ein Formulierungsvorschlag vorgelegt. Die Anderung in der Verordnung entspricht inhaltlich
diesem Formulierungsvorschlag. Im Ubrigen haben keine Interessenvertreterinnen und In-
teressenvertreter oder beauftragte Dritte im Sinne von § 43 Absatz 1 Nummer 13 der Ge-
meinsamen Geschaftsordnung der Bundesministerien hinsichtlich der Anpassung der
WeinV oder der WeinF6GewV wesentlich zum Inhalt der Verordnung beigetragen.

Iv. Alternativen

Hinsichtlich der WeinUV kénnte sich auf eine Anpassung der Verweise beschrankt und das
derzeitige Recht je nach Erfordernis unionsrechtskonform ausgestaltet werden. Die dann
noch Uber die unionsrechtlichen hinausgehenden, rein nationalen Vorgaben konnten erhal-
ten bleiben, ohne sie auf ihre Notwendigkeit oder verhaltnismaRige Nitzlichkeit hin zu pri-
fen. Beispielsweise mit Blick auf die Buchfihrung kénnte die derzeitige Aufspaltung in meh-
rere physisch zu fihrende Bicher grundsatzlich bestehen bleiben, wodurch aber wegen
des vorrangig einzuhaltenden Unionsrechts verpflichtend Doppelstrukturen geschaffen
warden.

In Bezug auf die WeinV kénnte die Pflicht zur Verwendung von Folie aufrechterhalten und
die Vorschrift des § 33a Absatz 3 ersatzlos entfallen, wodurch die Schaumweinausstattung
fur Goldsekte nicht mehr mdglich ware. Auf eine Neuregelung bei den Bezeichnungen ,Ers-
tes Gewachs", ,Grolkes Gewachs®, ,Classic” und ,Crémant® sowie die Klarstellung beim
.Federweiller kdnnte verzichtet werden. Das Meldeverfahren bei der Bezeichnung ,Clas-
sic* kdnnte aufrechterhalten werden.



-35- Drucksache 272/26

Zu den Anderungen der WeinF6GewV und der LMZDV sowie den Aufhebungen der Ver-
ordnung zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften und der RebflAn-
pflV 02/03 gibt es keine Alternativen.

V. Regelungskompetenz

Die Regelungskompetenz des Bundesministeriums fur Landwirtschaft, Ernahrung und Hei-
mat ergibt sich zum einen aus den in der Eingangsformel genannten Ermachtigungsnormen
als actus contrarius zur Inkraftsetzung des Verordnungsrechts auf der Grundlage des Ge-
setzes zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften betreffend Brannt-
wein in Verbindung mit dem Zustandigkeitsanpassungsgesetz und dem Organisationser-
lass vom 26. April 1991 sowie auf der Grundlage Weingesetzes. Zum anderen aus den in
der Eingangsformel genannten Ermachtigungsnormen des Weingesetzes, des Marktorga-
nisationsgesetzes, des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und in Verbindung mit
dem Zustandigkeitsanpassungsgesetz und dem Organisationserlass vom 6. Mai 2025.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen
Vertragen

Die Verordnung ist mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen Vertragen,
die die Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, vereinbar. In wesentlichen Teilen
setzt sie geltendes Unionsrecht national um.

VII. Regelungsfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit der Ablésungsverordnung sollen nicht erforderliche burokratische Pflichten sowie wei-
tere Vorschriften abgeschafft und die Voraussetzungen fir eine voranschreitende Digitali-
sierung der Weintberwachung sowie der Weintberwachung dienenden Vorgaben geschaf-
fen werden. Nicht mehr erforderliche Buchfiihrungs- und Meldepflichten sowie weitere Vor-
schriften sollen ersatzlos entfallen oder vereinfacht werden. Insbesondere sollen mehrere
derzeit zu fihrende Biicher kiinftig in einem — vorzugsweise elektronisch gefihrten — Re-
gister zusammengefasst werden. Die Pflicht fir Labore zur Fuhrung eines Analysenbuchs
soll ersatzlos entfallen, da Analyseergebnisse zum Zwecke mdglicher Kontrollen ohnehin
aufzubewahren sind. Die Meldungen sollen grundsatzlich elektronisch erfolgen kénnen. Die
Meldung Uber dnologische Verfahren soll ersatzlos entfallen.

Mit der Anderung der WeinV entfallt bei der Bezeichnung ,Classic* ein Meldeverfahren, das
sich in der Vergangenheit nicht bewahrt hat. Es wird die Befugnis, flr bestimmte Bezeich-
nungen nur bestimmte Rebsorten zuzulassen oder strengere Vorschriften festzulegen auf
die Erzeugervereinigungen in den Produktspezifikationen Ubertragen, statt dies, wie bisher,
durch Rechtsverordnungen der Lander umsetzen zu mussen. Die Bezeichnungen ,Erstes
Gewachs* und GrolRes Gewachs* werden kinftig als Gltezeichen vergeben. So kann Kon-
trollaufwand auf Seiten der Verwaltung reduziert werden. Insgesamt soll so ein Beitrag zur
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung geleistet werden.

Mit den Anderungen der WeinF6GewV und der LMZDV sowie den Aufhebungen der Ver-
ordnung zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften und der RebflAn-
pflV 02/03 sind keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachungen verbunden.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine Nachhaltigkeitsprifung geman § 44 Absatz 1 Satz 4 der Gemeinsamen Geschéaftsord-
nung der Bundesministerien ist erfolgt. Die Regelungen sind im Sinne der Deutschen
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Nachhaltigkeitsstrategie dauerhaft tragfahig, da sie Verbraucherinnen und Verbraucher in
die Lage versetzen, Weinerzeugnisse bewusster zu konsumieren. Hierdurch wird dem
Nachhaltigkeitsziel 3 ,Ein gesundes Leben flr alle Menschen jeden Alters gewahrleisten
und ihr Wohlergehen fordern® Rechnung getragen. Insbesondere die Zielerreichung des
Unterziels 3.5 wird durch die Regelung geférdert, da ein durch korrekte Kennzeichnung
ermdglichter bewusster Konsum von Weinerzeugnissen praventiv auf Alkoholmissbrauch
wirkt. Ferner wird dem Unterziel gemaR Nr. 12.b Rechnung getragen, weil von einem in
Folge von Uberwachung und Kontrollen funktionierenden Agrargeoschutzsystem im Wein-
bereich eine Tourismusférderung zu erwarten ist.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Zusatzliche Haushaltsausgaben ohne Erflllungsaufwand entstehen durch die Verordnung
nicht.

4. Erfullungsaufwand

4.1 Erfullungsaufwand der Biirgerinnen und Biirger

Fur Blrgerinnen und Blrger entsteht kein zusatzlicher Erflllungsaufwand.

4.2 Erfiillungsaufwand der Wirtschaft

Die Wirtschaft kann beim Erfullungsaufwand entlastet werden. Die Entlastungen verteilen
sich im Rahmen der WeinUV auf mehrere einzelne Vorgaben bzw. Fallgruppen, die fiir sich
genommen als geringfugig (unter 100.000 Euro oder weniger als 4.000 Stunden pro Norm-
adressat) anzusehen sind, sodass eine detaillierte Aufstellung unterbleibt. Zum Teil werden
EU-Vorgaben 1:1 umgesetzt. Im Ubrigen stellt der Erfillungsaufwand ein ,Out‘ im Sinne
der ,One in, one out“-Regelung dar. Durch die Ablésungsverordnung werden gegenuber
der abzulésenden Verordnung keine zusatzlichen Belastungen, sondern Entlastungen ge-
schaffen. MalRgeblich ist, dass die kiinftigen Regelungen unmittelbar zu Entlastungen fiih-
ren, dass Anderungen von Kosten oder Zeitaufwand also in direkter Verbindung mit den
kiinftigen Regelungen stehen. Insoweit zu bertcksichtigen ist insbesondere, dass kuinftig
Keller-, Wein- und Stoffbuch nicht mehr separat gefiihrt werden missen, sondern in einem
Register, das auch elektronisch gefiihrt werden kann, zusammengefasst werden. Zudem
entfallt die Pflicht zur Fihrung des Analysenbuchs und des Buchs des Geschaftsvermittlers
sowie von Register- und Herbstbuch, wobei einige diesbezligliche Angaben wahrend der
Erntezeit erforderlich bleiben. Eine fakultative Verwendungsmadglichkeit einer Variante des
Herbstbuches wird aufrechterhalten, weil diese Art der Buchfiihrung die Betriebe wahrend
der Zeit der Ernte entlasten kann. Bei den Begleitdokumenten werden flir Beférderungen
im Inland fUr gewisse Weinbauerzeugnisse in Flaschen und anderen Behaltnissen Rech-
nungen und Lieferscheine als solche akzeptiert, sodass nicht zusatzlich zu diesen Begleit-
dokumente ausgestellt werden missen. Die erforderlichen Meldungen kénnen kiinftig auch
rechtlich elektronisch erfolgen und die Meldung Uber dnologischen Verfahren entfallt er-
satzlos. Im Rahmen der WeinV werden wesentliche jahrliche Entlastungen durch eine Még-
lichkeit, elektronische Antrage auf Erteilung einer Prifungsnummer zu stellen, durch die
Abschaffung des Meldesystems bei der Bezeichnung ,Classic“ und durch die Méglichkeit,
bei der Herstellung von Sekt b.A. auf eine Ummantelung mit einer Folie zu verzichten, er-
reicht.

Im Einzelnen:

Ifd. Nr. | Artikel Rege- | Jahr- | Jahrli- | Jahrlicher | Ein- Einma- | Einmaliger

lungsentwurf; | liche | cher Erflllungs- | ma- liger Erflllungs-
Norm (8§§); Be- | Fall- | Auf- aufwand lige Auf- aufwand
zeichnung der | zahl wand (in  Stun- | Fall- wand (in  Stun-

Vorgabe und pro Fall | den bzw. | zahl pro Fall | den bzw.
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Ein- (in Mi- | Tsd. Euro) | und (in Mi- | Tsd. Euro)
heit nuten oder ,ge- | Ein- nuten oder ,ge-
bzw. ringflgig“ | heit) bzw. ringflgig"
Euro) (Begriin- Euro) (Begrin-
dung) dung)
4.2.1 Artikel 1; (§ 6 geringfligig
Absatz 1 und (geringe
3); Mindestan- Fallzahl)
forderungen
an die elektro-
nische Regis-
terflhrung
4.2.2 Artikel 1; (§ 7 geringfiigig
Absatz 1 Satz (geringe
1);  doppelte Fallzahl
Eintragungen sowie ge-
zu den Erzeug- ringer Zeit-
nissen in Kel- und Sach-
lerbuch  und aufwand)
Weinbuch ent-
fallen
423 Artikel 1; (§ 7 geringfligig
Absatz 1 Satz (geringe
2i.V.m. §6 Fallzahl
Absatz 4); obli- sowie ge-
gatorisches ringer Zeit-
Flhren eines und Sach-
separaten aufwand)
Herbstbuches
entfallt
4.2.4 Artikel 1; (§ 7 geringfiigig
Absatz 3); An- (geringer
gabe der nach Zeit- und
bezeichnungs- Sachauf-
rechtlichen wand)
Vorschriften
vorgesehenen
Bezeichnung
wird fakultativ
4.2.5 Artikel 1; (§ 8 geringfligig
Absatz 1); dop- (geringe
pelte  Eintra- Fallzahl
gungen zu den sowie ge-
Behandlungen ringer Zeit-
in  Kellerbuch und Sach-
und Weinbuch aufwand)
entfallen
4.2.6 Artikel 1; (§ 11 geringfiigig
Absatz 3); die (geringe
Aufbewah- Fallzahl
rungspflicht sowie
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zwingend  in geringer
den Ge- Zeit- und
schaftsrdaumen Sachauf-
entfallt wand)

4.2.7 Artikel 1; (§ 13 geringfiigig
Satz 4); Anfor- (geringe
derungen an Fallzahl
Eintragungen sowie ge-
werden allge- ringer Zeit-
mein auf eine und Sach-
elektronische aufwand)
Buchfiihrung
fur anwendbar
erklart

428 Artikel 1; (§ 14 geringfligig
Absatz 6, (geringer
Nummer 1, 2 Zeit- und
und 3); Erleich- Sachauf-
terungen  Dbei wand)
der Verwen-
dung von
Weinbegleitdo-
kumenten

429 Artikel 1; (§ geringfugig
17); Unterrich- (geringe
tung der zu- Fallzahl
standigen Stel- sowie ge-
len mit Kopien ringer Zeit-
kann elektro- und Sach-
nisch erfolgen aufwand)

4.2.10 | Artikel 1; (§ geringfugig
21); Befreiung (geringe
von der Melde- Fallzahl)
pflicht in denje-
nigen Jahren,
in denen keine
Erzeugung
stattgefunden
hat

4211 | Artikel 1; (§ geringfugig
22); Befreiung (geringe
von der Melde- Fallzahl)
pflicht in denje-
nigen Jahren,
in denen keine
Bestande Ubrig
geblieben sind

4.213 | Artikel 2 Num- geringfugig
mer 2; (§ 22 (geringe
Absatz 1); Fallzahl)
Mdglichkeit




-39 -

Drucksache 272/26

elektronischer
Antragstellung
4214 | Artikel 2 Num- geringfiigig
mer 3; (§ 26 (geringe
Absatz 1); Fallzahl)
Moglichkeit
elektronischer
Bescheidung
und Ubermitt-
lung der Pri-
fungsnummer
4215 | Artikel 2 Num- geringfiigig
mer 4; (§ 30); (geringe
Einfiihrung Fallzahl)
zZweier neuer
Giutezeichen
4216 | Artikel 2 Num- geringfiigig
mer 5; (§ 32a (geringe
bis 32d); Zu- Fallzahl
sammenfas- sowie ge-
sung der Vor- ringer Zeit-
schriften Zu und Sach-
,Classic* aufwand)
4217 | Artikel 2 Num- geringfiigig
mer 6 Buch- (geringe
stabe a); (§ Fallzahl)
33a Absatz 2
Satz 3); Entfall
der Verpflich-
tung bei der
Herstellung
von Sekt b.A,,
Stopfen  und
Flaschenhals
mit einer Folie
zu umkleiden
Summe Zeitaufwand (in geringfiigig
Stunden)
Summe  Sachaufwand geringfligig
(in Tsd. Euro)

Im Rahmen der WeinUV entfallen weitere Anforderungen, die entsprechend dem oben Ge-
sagten aufgrund zu geringer Fallzahl bzw. zu geringem Zeit- und Sachaufwand zu nicht im
Detail zu beziffernden Entlastungen flihren. Zu nennen sind der Wegfall der Verpflichtungen
zur Fuhrung des Analysenbuchs, eines Registerbuchs, des Buchs des Geschéaftsvermittlers
sowie eines separaten Stoffbuches fur die jeweiligen insoweit Buchfuhrungspflichtigen. Au-
Rerdem entfallen Uber das Unionsrecht hinausgehende Verpflichtungen fir zur Ausstellung
von Begleitpapieren Verpflichtete, Kopien an die fur den Verladeort zustandigen Stellen zu
Ubermitteln. SchlieBlich entfallt die Meldung Uber 6nologische Verfahren ersatzlos.
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Durch die Ablésungsverordnung werden keine Informationspflichten neu eingefiihrt. Die
vorstehend genannten Entlastungen im Rahmen der WeinUV sind als Informationspflichten
nach dem hiesigen Verstandnis einzuordnen, sodass diese Blrokratiekosten insoweit re-
duziert werden.

4.3 Erfilllungsaufwand der Verwaltung

Ifd. Artikel Rege- | Bund | Jahr- | Jahrli- | Jahrlicher | Ein- Ein- Einmali-
Nr. lungsent- / liche | cher Erfal- ma- mali- ger Erful-
wurf;  Norm | Land | Fall- | Auf- lungsauf- | lige ger lungsauf-
(88); Be- zahl | wand |wand (in | Fall- | Auf- wand (in
zeichnung und | pro Stunden | zahl |wand | Stunden
der Vorgabe Ein- | Fall (in | bzw. Tsd. | und pro bzw. Tsd.
heit | Minu- | Euro) Ein- Fall (in | Euro)
ten oder ,ge- | heit) | Minu- | oder ,ge-
bzw. ringflgig® ten ringflgig“
Euro) | (Begrin- bzw. (Begriin-
dung) Euro) | dung)
4.3.1 | Artikel 1; (§ | Land geringfu-
14 Absatz 7); gig (ge-
Unterrich- ringe Fall-
tung der zu- zahl so-
standigen wie gerin-
Stellen  mit ger Zeit-
Kopien kann und
elektronisch Sachauf-
erfolgen wand)
4.3.2 | Artikel 1; (§ | Land geringfu-
19); Ver- gig (ge-
pflichtung fir ringe Fall-
jede entnom- zahl so-
mene Probe wie gerin-
eine Nieder- ger Zeit-
schrift mit und
Durchschrift Sachauf-
bzw. inhalts- wand)
gleiche
Mehrausfer-
tigung anzu-
fertigen ent-
fallt
4.3.3 | Artikel 1; (§ | Land geringfu-
19 Satz 1), gig (ge-
das Entneh- ringe Fall-
men von zahl so-
Ruckstell- wie gerin-
proben und ger Zeit-
Proben des und
geernteten Sachauf-
Lesegutes wand)
wird in das
Ermessen
der
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Uberwa-
chungsstel-
len gelegt

4.3.4 | Artikel 1; (§ | Land geringfu-
21); allge- gig (ge-
meine Eroff- ringer
nung der Zeit- und
Mdglichkeit, Sachauf-
elektronisch wand)
zu melden,
insbeson-
dere  auch
uber ein be-
stimmtes
Meldesys-
tem

4.3.5 | Artikel 1; (§ | Land geringfu-
22); allge- gig (ge-
meine Eroff- ringer
nung der Zeit- und
Mdglichkeit, Sachauf-
elektronisch wand)
zu melden,
insbeson-
dere  auch
uber ein be-
stimmtes
Meldesys-
tem

4.3.6 | Artikel 1; (§ | Bund geringfu-
25 Absatz 4); gig (ge-
Angleichung ringe Fall-
des Ausnah- zahl)
mekatalogs
fur die Zulas-
sung zur Ein-
fuhr an das
Unionsrecht

4.3.7 | Artikel 2 | Land geringfu-
Nummer 2; gig (ge-
(§ 22 Absatz ringe Fall-
1); Moglich- zahl so-
keit elektro- wie gerin-
nischer An- ger Zeit-
tragstellung und

Sachauf-
wand)

4.3.8 | Artikel 2 | Land geringfu-
Nummer 3; gig (ge-
(§ 26 Absatz ringe Fall-
1); Moglich- zahl so-
keit wie
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elektroni- geringer
scher Be- Zeit- und
scheidung Sachauf-
und  Uber- wand)
mittlung der
Prufungs-
nummer
4.3.9 | Artikel 2 | Bund geringfu-
Nummer 4; |/ gig (ge-
(§ 30); Ein-| Land ringe Fall-
fUhrung zahl so-
zweier neuer wie gerin-
Gltezeichen ger Zeit-
und
Sachauf-
wand)
4.3.10 | Artikel 2 geringfu-
Nummer 5; gig (ge-
(§ 32a bis ringe Fall-
32d); Zu- zahl so-
sammenfas- wie gerin-
sung der ger Zeit-
Vorschriften und
zu ,Classic*; Sachauf-
Streichen wand)
der Vor-
schrift zu
.Erstes Ge-
wachs“ und
,Grofles Ge-
wachs*
Summe (in Tsd. Euro) geringfligig
davon Bund geringflgig
davon Land (inklusive Kom- geringflgig
munen)

Im Rahmen der WeinUV entfallen weitere Anforderungen, die entsprechend dem oben Ge-
sagten aufgrund zu geringer Fallzahl bzw. zu geringem Zeit- und Sachaufwand zu nicht im
Detail zu beziffernden Entlastungen fihren. Zu nennen sind der Wegfall einer Uber das
Unionsrecht hinausgehenden Verpflichtung zur Zuleitung einer Kopie eines Begleitdoku-
ments einer flr den Verladeort zustandigen Stelle an eine flir den Entladeort zustandigen
Stelle, der ersatzlose Entfall der Meldung tUber 6nologische Verfahren sowie die Aufhebung
der Sonderbehandlung von weinhaltigen Getranken bei der Einfuhr aus Drittlandern.

Fir die Verwaltung entsteht auf der Ebene des Bundes nur geringfugiger zusatzlicher Er-
fullungsaufwand durch die Ausgestaltung der Bezeichnungen ,Erstes Gewéachs* und ,Gro-
Res Gewachs" als Gutezeichen und der diesbezuglichen Uberwachungsfunktion.

Fur die Lander ergeben sich keine Uber die Geringfligigkeit hinausgehenden Belastungen
in Bezug auf den Erfullungsaufwand. Entlastungen sind durch die Méglichkeit, Antrage auf
Erteilung einer Prifungsnummer elektronisch zu stellen sowie deren Bescheidung und
Ubermittlung ebenfalls elektronisch vorzunehmen sowie durch Wegfall des Meldesystems
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bei der Bezeichnung ,Classic* und erforderliche aufwandige Kontrollen bei den Bezeich-
nungen ,Erstes Gewachs” und ,Grofses Gewachs® zu erwarten.

Fir die kommunalen Haushalte entsteht kein zusatzlicher Erflllungsaufwand.
5. Weitere Kosten

Durch die Ablésungsverordnung und die Ubrigen Anpassungen der WeinV, der WeinFo-
GewV, der LMZDV und den Aufhebungen der Verordnung zur vorlaufigen Aufrechterhal-
tung weinrechtlicher Vorschriften sowie der RebflAnpflV 02/03 erhéhen sich die Kosten fiir
Unternehmen und Verbraucher grundséatzlich nicht. Nur die Anderungen in Bezug auf
Weine mit der Bezeichnung ,Erstes Gewachs® oder ,GroRRes Gewachs* kénnen zu Preis-
steigerungen in diesem sehr kleinen Marktsegment fihren. Auswirkungen auf Einzelpreise
und das Preisniveau insgesamt, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht
zu erwarten.

6. Weitere Regelungsfolgen
Die Verordnung hat keine erkennbaren gleichstellungspolitischen Auswirkungen.

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen wurden nach den §§ 1 und 2 des Bundes-
gleichstellungsgesetzes (BGleiG) und § 2 der Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bun-
desministerien anhand der Arbeitshilfe der Interministeriellen Arbeitsgruppe ,Gender
Mainstreaming bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften® gepruft. Soweit durch die Ver-
ordnung Personen mittelbar oder unmittelbar betroffen werden, besteht kein Unterschied
zwischen der Betroffenheit von Frauen und derjenigen von Mannern. Die Relevanzprifung
in Bezug auf Gleichstellungsfragen fallt somit negativ aus. Die Regelungen sind nach § 1
Absatz 2 Satz 1 BGleiG geschlechtergerecht formuliert worden.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Die Abldsungsverordnung ist nicht befristet, weil sie als dauerhafte Regelung vorgesehen
ist. Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen, weil es sich weder hinsichtlich des jahrlichen
Erfullungsaufwandes noch aus anderen Griinden um ein wesentliches Regelungsvorhaben
handelt. Fir die Anderungen der WeinV, der WeinF6GewV und der LMZDV sind mit einer
Ausnahme eine Befristung oder Evaluierung nicht vorgesehen. Lediglich die Anderung des
§ 30 der WeinV soll hinsichtlich der Verwendung der Bezeichnungen ,Erstes Gewachs* und
,Grolkes Gewachs" und ihrer Ausgestaltung als Gltezeichen drei Jahre nach Inkrafttreten
der Verordnung evaluiert werden.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Wein-Uberwachungsverordnung)
Zu Abschnitt 1 (Verkehrsverbote)

Die Abschnittsiberschrift wird angepasst. Der Abschnitt behandelt im Wesentlichen Vor-
schriften zur Bestimmung von vorschriftswidrigen Erzeugnissen sowie Handlungsbefug-
nisse fir den Umgang mit vorschriftswidrigen Erzeugnissen. So wird eine Dopplung der
Abschnittstberschriften zwischen den Abschnitten 1 und 4 aufgel6st.
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Zu § 1 (Vorschriftswidrige Erzeugnisse) (zu § 27 Absatz 2 und § 33 Absatz 1 Nummer
5 des Weingesetzes)

Der kinftige § 1 entspricht im Wesentlichen § 1 der derzeitigen Verordnung. Nur in Absatz 1
entfallt die Legaldefinition von ,essigstichigem Wein“ mangels Erfordernisses und des Aus-
nahmecharakters solcher Definitionen ohne inhaltliche Anderung der Vorschrift. Im Ubrigen
wird die Vorschrift punktuell in Wortlaut und/oder Struktur ohne Anderung des Inhaltes an-
gepasst.

Zu § 2 (Ausnahmegenehmigung) (zu § 27 Absatz 2 des Weingesetzes)

Der kunftige § 2 entspricht im Wesentlichen § 2 der derzeitigen Verordnung. Die Vorschrift
wird lediglich punktuell im Wortlaut ohne beabsichtigte Anderung des Inhaltes angepasst.
Insbesondere kénnen Ausnahmegenehmigungen weiterhin fir gegebenenfalls mehrere be-
troffene Erzeugnisse (Erzeugnisserien) erteilt werden. Ein einzelner Antrag kann weiterhin
fur mehrere Erzeugnisse mit gleicher geringfiigiger Abweichung von den geltenden Vor-
schriften gestellt und genehmigt werden.

Zu § 3 (Versuchsgenehmigung) (zu § 27 Absatz 2 des Weingesetzes)

Der kunftige § 3 entspricht im Wesentlichen § 3 der derzeitigen Verordnung. Er wird in
seinem Anwendungsbereich hinsichtlich des Unionsrechts auf die ausnahmsweise Zulas-
sung von ansonsten nicht zugelassenen 6nologischen Verfahren beschrankt. Dies ent-
spricht den Mdglichkeiten, die das Unionsrecht in Bezug auf Versuchszwecke erlaubt. Die
Zulassung zur Abweichung von Vorschriften des Weingesetzes und auf Grund des Wein-
gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen wird aufrechterhalten, um im Einzelfall insbe-
sondere von den weitreichenden Verboten der §§ 26 Absatz 2 und 27 Absatz 1 des Wein-
gesetzes Ausnahmen zulassen zu kénnen. Im Ubrigen wird die Vorschrift punktuell in Wort-
laut und/oder Struktur ohne Anderung des Inhaltes angepasst.

Zu § 4 (Vergiéllung von Weintrub) (zu § 28 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des
Weingesetzes)

Der kunftige § 4 entspricht inhaltlich § 4 der derzeitigen Verordnung mit punktueller Anpas-
sung im Wortlaut.

Zu Abschnitt 2 (Registerfiihrung)

Unter dem Abschnitt zur RegisterfUhrung werden kunftig Vorschriften zur Fihrung des Re-
gisters entsprechend der Benennung im Unionsrecht erfasst. Die Verpflichtung fur Labore
zur Fuhrung eines separaten Analysenbuchs in der WeinUV entfallt. Das Register ersetzt
die Ein- und Ausgangsbicher (Kellerbuch, Weinbuch, Buch des Geschaftsvermittlers, Stoff-
buch) sowie das Herbstbuch aus der derzeitigen Verordnung. Eine neue Variante des ehe-
maligen Herbstbuches kann kiinftig, auch in elektronischer Form, fakultativ verwendet wer-
den. Zudem wird im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen
Union in diesem Abschnitt und an weiteren Stellen ohne Unionsrechtsverstol aufgrund des
komplexen Zusammentreffens unionsrechtlicher und nationaler Vorschriften im Interesse
eines inneren Zusammenhangs und der Verstandlichkeit flr die Adressaten unmittelbar
geltendes Unionsrecht wiederholt.

Zu § 5 (Erganzende Vorschriften fur den registerfiihrungspflichtigen Personenkreis)
(zu § 29 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 in Verbindung mit § 53 Absatz 1 des
Weingesetzes)

Der kunftige § 5 Absatz 1 verknupft die mit ,Weinbuchfuhrung® tberschriebene Ermachti-
gungsgrundlage zur Regelung von Vorschriften der Buchfihrung durch Rechtsverordnung
im Weingesetz mit den unionsrechtlichen Begriffen des Registers bzw. der Registerfliihrung.
Er nimmt dabei Bezug auf die das Register im Unionsrecht naher beschreibenden
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Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, der Delegierten Verordnung (EU)
2018/273 sowie der Durchflihrungsverordnung (EU) 2018/274. Die Bezugnahme auf das
einschlagige Unionsrecht erfolgt, weil die unionsrechtlichen Begriffe auch im Ubrigen Ein-
gang in die Ablésungsverordnung finden und dort verwendet werden.

In Absatz 2 wird die fur die Definition des Einzelhandlers im Sinne des Unionsrechts fest-
zulegende kleine Menge fur den Abschnitt 2 auf 100 Liter Wein oder Traubenmost festge-
legt. Diese Menge entspricht derjenigen des § 5 Absatz 2 der derzeitigen Verordnung in
Bezug auf Wein.

Absatz 3 legt die Verantwortlichkeit fur die Fihrung der Listen Gber die zur Registerfiihrung
verpflichteten Marktteilnehmer in die Zustandigkeit der Lander in ihrem jeweiligen Hoheits-
gebiet.

Zu § 6 (Anforderungen an Formen der Registerfiihrung) (zu § 29 Absatz 1 Nummer 1
und Absatz 2 in Verbindung mit § 53 Absatz 1 des Weingesetzes)

Der kunftige § 6 Absatz 1 legt allgemeine Mindestanforderungen fur die elektronische Re-
gisterfihrung bzw. daflr, was ein elektronisches Verzeichnis ist, fest. Dadurch sollen die
elektronisch geflihrten Register manipulationssicher gestaltet und durch eine geeignete
Darstellung kontrollierbar sein. Dazu dient insbesondere das Erfordernis einer nicht veran-
derbaren Protokolldatei. Die Pflicht zur elektronischen Bereitstellung erleichtert die Verfah-
rensablaufe.

Absatz 2 bestimmt das Genehmigungsverfahren fir die Form der Registerfliihrung als ge-
eignetes modernes Buchfihrungssystem. Die Mdglichkeit, ein geeignetes modernes Buch-
fuhrungssystem allgemein zuzulassen und dessen Verwendung im Weiteren von einer An-
zeige abhangig zu machen, entspricht der Regelung in § 12 Absatz 1 Satz 4 und 5 der
derzeitigen Verordnung mit dem Unterschied, dass statt der Landesregierungen die zustan-
digen Stellen der Lander die Entscheidung Uber die allgemeine Zulassung treffen.

Absatz 3 stellt entsprechend der Verpflichtung in § 7 Absatz 2, fir jede homogene Partie
ein getrenntes Konto zu fiihren, die Anforderung an das Register auf, Eintragungen in die-
ser Form sowie in chronologischer Reihung zu ermdglichen.

Absatz 4 verpflichtet die zustandigen Stellen der Lander, neben ndheren Anforderungen an
das elektronisch geflihrte Register gemal’ Absatz 1 auch solche an das geeignete moderne
Buchfuhrungssystem gemal Absatz 2 festzulegen. Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buch-
staben b und ¢ der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/274 weist diese Aufgabe unmittel-
bar den zustandigen Behoérden zu. Materielle Vorgaben an die naheren Voraussetzungen
und die weiteren Einzelheiten werden nicht gemacht. Solche Anforderungen sind dann Vo-
raussetzung fur die Genehmigung nach Absatz 2.

Absatz 5 Ubertragt das ehemalige Herbstbuch als eine fakultative Variante in Form eines
gebundenen Buches oder eines elektronischen Verzeichnisses in die neue Verordnung. Die
erforderlichen Angaben konnen so innerhalb der mal3geblichen Eintragungsfristen in einem
solchen separaten Buch bzw. Verzeichnis eingetragen werden. Auch hierfur gilt die Vor-
schrift des Artikels 20 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Durchfuhrungsverordnung (EU) 2018/274
bzw. gelten die kinftigen § 7 Absatz 9 und 8 Absatz 2. Dies soll die Erfullung der Buchfih-
rungspflichten wahrend der Erntezeit erleichtern. Bis zum 15. November eines Jahres gilt
eine solche Dokumentation als Teil des obligatorisch zu fihrenden Registers. Spatestens
nach diesem Zeitpunkt sind die Angaben in das Register zu Ubertragen. Geben die zustan-
digen Stellen der Lander ein Muster bekannt, ist dieses zu verwenden.
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Zu § 7 (Eintragungspflichtige Erzeugnisse und Angaben; Subdelegation) (zu § 29
Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 in Verbindung mit § 53 Absatz 1 und § 54 Absatz 1 des
Weingesetzes)

§ 7 Absatz 1 wiederholt in Satz 1 das Unionsrecht hinsichtlich der in das Register einzutra-
genden Erzeugnisse und den dazu jeweils einzutragenden Angaben. Damit soll dem Ad-
ressaten die Rechtsbefolgung entsprechend der Ausfiihrungen zu Abschnitt 2 erleichtert
werden. Denn hinsichtlich der Registerfihrung und der erforderlichen Angaben zu den Er-
zeugnissen und im Weiteren zu durchgefuhrten Behandlungen spielen verschiedene Vor-
schriften der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273,
der Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 sowie dieser Verordnung komplex zusam-
men. Der Registerfuhrungspflichtige wird legaldefiniert. In Satz 2 werden fir die Zeit der
Ernte hinsichtlich geernteter Trauben zusatzliche Angaben gefordert. So sind fur Lesegut
die dort in den in Nummern 1 bis 3 aufgeflhrten zu den einschlagigen Angaben geman
Artikel 15 Absatz 1 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 zu machen, also regel-
mafig zu dem Datum des Vorgangs, der eingegangenen Menge und der Bezeichnung der
Trauben. Dies ist in Zeiten der Ernte erforderlich, um den Uberblick zu behalten und um
eine Ruckverfolgbarkeit aus den Trauben hergestellter Erzeugnisse zu gewahrleisten. Die
Angabe nach Satz 2 Nummer 2 entspricht der Angabe der Herkunft nach § 14 Absatz 1
Nummer 3 der derzeitigen Verordnung. Satz 3 entspricht der von der Herbstbuchfihrung
auf das System der Registerfiihrung Ubertragenen Erleichterung in § 14 Absatz 2 der der-
zeitigen Verordnung, nach welcher der Traubenerzeuger auf die zusatzlichen Angaben
nach Satz 2 unter den Voraussetzungen der Satze 3 und 4 verzichten kann.

Der kiinftige Absatz 2 legaldefiniert in Satz 1 die Weinnummer konkreter als dies nach § 7
Absatz 4 Nummer 2, erster Halbsatz der derzeitigen Verordnung der Fall ist. Die Weinnum-
mer ist nunmehr eine Nummer, die jeder homogenen Partie eines Erzeugnisses des Wein-
sektors zugewiesen wird statt wie zuvor lediglich einem Erzeugnis des Weinsektors allge-
mein. Gemeinsam mit der Pflicht, fir jede homogene Partie ein getrenntes Konto zu flhren,
soll die Ubersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit gesteigert werden. In Satz 2 wird eine
Abweichungsmoéglichkeit fir die Lander geschaffen, um insbesondere kleine Erzeuger, bei
denen die Ubersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Eintragungen nicht in derselben
Weise wie bei gréReren bedroht ist, von diesen Pflichten auszunehmen.

Die kiinftigen Absatze 3 und 4 greifen § 7 Absatz 6 der derzeitigen Verordnung fir Eintra-
gungen im Wein- und im Kellerbuch auf und Ubertragen die Regelung auf das Register.
Dabei ist abweichend nunmehr die Weinnummer stets verpflichtend anzugeben und kann
durch die bezeichnungsrechtlich vorgesehene Bezeichnung eines Erzeugnisses nur er-
ganzt werden.

Der kinftige Absatz 5 entspricht § 7 Absatz 7 Satz 2 und 3 der derzeitigen Verordnung.

Die kunftigen Absatze 6 und 7 modifizieren § 7 Absatz 8 der derzeitigen Verordnung, um
den unionsrechtlichen Vorgaben der Artikel 19 und 20 der Durchfihrungsverordnung (EU)
2018/274 zu entsprechen. So ist der Eigenverbrauch kunftig grundsatzlich spatestens am
dritten Arbeitstag nach dem Verbrauch statt jahrlich sowie als ,Eigenverbrauch® zu verbu-
chen. Diese Frist gilt auch fir unvorhersehbare Anderungen im Volumen eines Erzeugnis-
ses. Sie kann in beiden Fallen unter den Voraussetzungen des neuen Absatzes 9 auf ma-
ximal 30 Tage verlangert werden.

Absatz 8 sieht die Moglichkeit vor, von den verschiedenen Fristen fur unterschiedliche er-
forderliche Eintragungen (Ein- und Ausgange, Verluste, Eigenverbrauch und Verwendun-
gen) in das Register, die zwischen demselben Arbeitstag sowie bis zum dritten Arbeitstag
nach einem Vorgang liegen, abzuweichen und die Frist auf maximal 30 Tage zu verlangern.
Dafir ist es erforderlich, dass die Ein- und Ausgange jederzeit anhand anderer Unterlagen
Uberpruft werden kénnen, die von den zustandigen Stellen der Lander fur verlasslich ge-
halten werden. Das entspricht § 11 Absatz 3 der derzeitigen Verordnung. Es wird
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klargestellt, dass die Ausweitung der Frist nicht fur die wahrend der Ernte zusatzlich erfor-
derlichen und taglich einzutragenden Angaben nach Absatz 1 Satz 2 gilt.

Zu § 8 (Eintragungspflichtige Behandlungen und Angaben) (zu § 29 Absatz 1
Nummer 1 und Absatz 2 in Verbindung mit § 53 Absatz 1 des Weingesetzes)

§ 8 Absatz 1 wiederholt das Unionsrecht hinsichtlich der in das Register einzutragenden
Behandlungen und den dazu jeweils einzutragenden Angaben. Damit soll dem Adressaten
die Rechtsbefolgung entsprechend der Ausflihrungen zu Abschnitt 2 und zu § 7 erleichtert
werden.

Absatz 2 entspricht dem Absatz 6 zu § 7 in Bezug auf die Eintragungen der Behandlungen.

Zu § 9 (Weitere Eintragungspflichten; Subdelegation) (zu § 29 Absatz 1 Nummer 1
und 2 und Absatz 2 in Verbindung mit § 54 Absatz 1 des Weingesetzes)

Der kunftige § 9 modifiziert § 10 der derzeitigen Verordnung ohne signifikante inhaltliche
Anderung und inkludiert in Absatz 5 die Erm&chtigung der Landesregierungen zum Erlass
von Vorschriften Uber weitere Eintragungspflichten aus § 16 der derzeitigen Verordnung.
Es wird aus Grinden der Rechtsklarheit eine Legaldefinition fur Flaschenstapel eingefihrt.
Der kinftige Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 10 Absatz 1 der derzeitigen Verord-
nung. Die Weinnummer oder die genaue Bezeichnung des Erzeugnisses gilt nunmehr auch
als Merkzeichen fur die in der Vorschrift genannten Behaltnisse. Merkzeichen kdnnen auch
digital angezeigt werden. Insoweit werden an die Form des Merkzeichens keine naheren
Anforderungen aufgestellt.

Absatz 2 fuhrt analog zu der Weinnummer eine Legaldefinition fur eine Behaltnisnummer
ein. Gleichzeitig wird die Legaldefinition der Behaltnisliste aufgegeben. Diese wird kinftig
als Liste mit vorgegebenen Angaben fur jedes Behaltnis im Rahmen des Registers gefuhrt;
einer Legaldefinition bedarf es dafir nicht.

Absatz 3 Satz 1 legt die Eintragungsmodalitaten fir Behaltnisse mit einem Fassungsver-
maogen von mehr als 60 Litern und fir Flaschenstapel fest. Zu jeder homogenen Partie eines
Erzeugnisses istim Register dann die Behaltnisnummer oder der Lagerort einzutragen. Der
kiinftige Satz 3 entspricht § 10 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1, zweiter Halbsatz der derzeitigen
Verordnung.

Der kinftige Absatz 4 entspricht § 10 Absatz 4 der derzeitigen Verordnung.

Zu § 10 (Mengenverluste) (zu § 29 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 in Verbindung mit
§ 53 Absatz 1 des Weingesetzes)

Der kinftige § 10 entspricht inhaltlich § 7 Absatz 9 der derzeitigen Verordnung. Es wurden
lediglich redaktionell die MafReinheit von ,vom Hundert® auf ,Prozent® und die Reihenfolge
der Nummerierung entsprechend der Aufzahlung in Artikel 19 Absatz 1 der Durchfiihrungs-
verordnung (EU) 2018/274 umgestellt.

Zu § 11 (Registerjahresabschluss und Aufbewahrungspflicht) (zu § 29 Absatz 1
Nummer 1 in Verbindung mit § 53 Absatz 1 des Weingesetzes)

§ 11 bestimmt fiir den von den Mitgliedstaaten festzulegenden Zeitpunkt fir den Jahresab-
schluss des Registers spatestens den 31. Juli eines Jahres, um Buchfuhrungspflichtigen,
die ein abweichendes Wirtschaftsjahr zugrunde legen, die hinreichende Flexibilitat zu bie-
ten. Die Aufbewahrungsfristen ergeben sich aus Artikel 35 Absatz 1 und 3 der Durchfih-
rungsverordnung (EU) 2018/274 und muissen nicht eigens als Gebotsnormen zum Zwecke
der Sanktionierung geschaffen werden, weil ein Verstol3 hiergegen bereits mittels der Wein-
rechtlichen Straf- und Buligeldverordnung (WeinSBV) sanktioniert werden kann. Die Auf-
bewahrungspflicht wird abweichend von derjenigen in den Geschaftsraumen nach der
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derzeitigen Verordnung insoweit variabler ausgestaltet, dass nur gewahrleistet sein muss,
dass die notwendigen Unterlagen unverzuglich vorgelegt werden kénnen. Davon erfasst
wird auch die Vorlage eines elektronisch gefiihrten Registers in elektronischer Form.

Zu § 12 (Weitere Anforderungen an Eintragungen) (zu § 29 Absatz 2 erster Halbsatz
des Weingesetzes)

Der kiinftige § 12 entspricht inhaltlich § 17 der derzeitigen Verordnung. Er wird allerdings
auf die Registerflihrung beschrankt und um eine entsprechende Anwendbarkeit, also so-
weit moglich, auf die elektronische Registerfuhrung erweitert.

Zu Abschnitt 3 (Beférderung von Weinbauerzeugnissen)

Die Abschnittstberschrift wird angepasst. So wird der Inhalt des Abschnitts allgemeiner und
passender Uberschrieben. Die Begleitdokumente werden innerhalb des Abschnitts als § 13
einflhrend geregelt.

Zu § 13 (Begleitdokumente) (zu § 30 in Verbindung mit § 53 Absatz 1 des
Weingesetzes)

§ 13 Absatz 1 wiederholt entsprechend der Ausfiihrungen zu Abschnitt 2 das Unionsrecht
hinsichtlich der Bestimmung des Begleitdokuments, seines Zwecks, der begleitdokument-
pflichtigen Beférderungen sowie der Ausnahmen davon. Es wird dazu die Pflicht fur die fur
Beférderungen von Erzeugnissen des Weinsektors Verantwortliche vorgesehen, Begleitdo-
kumente beizufiigen, sodass Verstolie sanktioniert werden kdnnen.

In Absatz 2 wird die flr die Definition des Einzelhandlers im Sinne des Unionsrechts fest-
zulegende kleine Menge fur den Abschnitt 2 auf 100 Liter Wein oder Traubenmost festge-
legt. Diese Menge entspricht derjenigen des § 29 Absatz 7 der derzeitigen Verordnung in
Bezug auf Wein.

Absatz 3 legt die Verantwortlichkeit flr die Flhrung der Listen Uber die fUr die Beférderung
von Erzeugnissen des Weinsektors verantwortlichen Marktteilnehmer in die Zustandigkeit
der Lander in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet.

Absatz 4 fuhrt fur die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU)
2018/273 vorgesehene Abweichungsmaoglichkeit, nach der die dort geregelte Beférderung
unter Umstanden nicht ausschlieldlich im Hoheitsgebiet nur eines Mitgliedstaates stattfin-
den muss, ein Antrags- und Genehmigungsverfahren ein.

Absatz 5 weist die Zustandigkeit fur die Festlegung der Bedingungen gemalf} Artikel 9 Ab-
satz 1 Buchstabe b Ziffer i der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 den zustandigen
Stellen der Lander zu.

Absatz 6 erweiterte die flr die ausschlief3lich in der Bundesrepublik Deutschland stattfin-
denden Beforderungen als Begleitdokumente anzuerkennenden Dokumente. Der Ausdruck
eines Dokuments aus dem Informationssystem des Elektronischen Weinbegleitdokument-
Verfahrens (eWeinBV) sowie die EMCS-Dokumente werden nicht aufgefuhrt, weil diese
unmittelbar nach dem Unionsrecht als amtlich zugelassene Begleitdokumente gelten. Dar-
Uber hinaus soll aber auch ein auf elektronischem Weg bereitgestelltes Dokument aus dem
eWeinBV zur weiteren Verfahrensvereinfachung anerkannt werden, weil das Unionsrecht
sich insoweit auf einen Ausdruck eines solchen elektronischen Dokuments beschrankt. Des
Weiteren sollen Formulare in Papierform anerkannt werden, soweit sie alle erforderlichen
Informationen enthalten. Statt insoweit ein Muster vorzusehen, wird die Verpflichtung ein-
gefuhrt, soweit sie existieren, von den zustandigen Stellen der Lander herausgegebene
Muster zu verwenden. So behalten die zustandigen Stellen Autonomie Uber zu verwen-
dende Formulare und kdnnen sich auf ein einheitliches, das von allen herausgegebene wird
nach Bedarf einigen. Zudem werden fir abgeflllte Erzeugnisse, insbesondere in Flaschen



-49 - Drucksache 272/26

und Dosen, Rechnungen und Lieferscheine zur Verfahrensvereinfachung anerkannt, weil
dadurch in Verbindung mit den Informationen auf den Behaltnissen im Inland eine an den
Zwecken der Begleitdokumentation ausgerichtete ausreichende Dokumentation erfolgen
kann.

Absatz 7 sichert fir den Fall, dass das eWeinBV nicht verwendet wird oder trotz der Ver-
wendung keine automatisierte Ubermittlung eines Begleitdokuments méglich ist, den Infor-
mationsfluss zwischen den zustandigen Stellen der Lander am Verlade- sowie am Entlade-
ort, indem der Versender die zustandige Stelle am Verladeort zu unterrichten hat, welche
wiederum die zustandige Stelle am Entladeort informiert. Dafur ist ein Formular nach Absatz
6 Nummer 2 zu verwenden; gibt die zustandige Stelle des Landes am Verladeort ein Muster
oder Vordruck bekannt oder halt solche bereit, sind diese zu verwenden. Sofern Kopien zu
Ubermitteln sind, werden die Voraussetzungen fiir eine elektronische Ubermittiung geschaf-
fen.

Zu § 14 (Ergédnzende Vorschriften fiir die Abgabe an andere) (zu § 30 Nummer 2 des
Weingesetzes)

Der kiinftige § 14 entspricht inhaltlich § 20 der derzeitigen Verordnung.

Zu § 15 (Ergénzende Vorschriften fiir den Versand von Teilmengen) (zu § 30
Nummer 2 des Weingesetzes)

Der kunftige § 15 entspricht in nach dem Unionsrecht aktualisierter und in Wortlaut und/oder
Struktur angepasster Form § 21 der derzeitigen Verordnung.

Zu § 16 (Kontrollvorschriften) (zu § 30 Nummer 2 des Weingesetzes)

Der kunftige § 16 entspricht in nach dem Unionsrecht aktualisierter Form § 22 Absatz 1a
der derzeitigen Verordnung, wird um die Méglichkeit der elektronischen Ubermittlung einer
Kopie erganzt und schlieRt die Mdglichkeit mit ein, die elektronische Ubermittlung von Ko-
pien vorzusehen. Im Ubrigen wird die Vorschrift punktuell in Wortlaut und/oder Struktur
ohne Anderung des Inhaltes angepasst.

Zu § 17 (Subdelegation) (zu § 30 Nummer 2 in Verbindung mit § 53 Absatz 1 und § 54
Absatz 1 des Weingesetzes)

Der kinftige § 17 entspricht in nach dem Unionsrecht aktualisierter Form inhaltlich § 23 der
derzeitigen Verordnung.

Zu Abschnitt 4 (Uberwachung)

Der kinftige Abschnitt 4 wird im Gegensatz zu dem Abschnitt 4 der derzeitigen Verordnung
gestrafft. Daflr wird insbesondere § 26 der derzeitigen Verordnung zur Handhabung der
Uberprifung nicht fortgefiihrt. Damit soll aber dessen Regelungsinhalt nicht vollstandig auf-
gegeben werden. Dass Uberpriifungen regelmaRig ohne Voranmeldung und so durchzu-
fuhren sind, dass in den Betriebsablauf nicht Gber das notwendige Mal} hinaus eingegriffen
wird, ergibt sich bereits aus dem Unionsrecht und den Grundrechten. Die verpflichtende
Vorgabe, den Betriebsinhaber oder einen an seiner Stelle verantwortlichen Mitarbeiter un-
mittelbar zu Beginn einer Uberpriifung dariiber in Kenntnis zu setzen, kann entfallen. Prak-
tisch besteht dafiir regelmaRig kein Bedarf; zudem kénnte so im Extremfall eine Uberpri-
fung aufgehalten oder unterbunden werden.

Zu § 18 (Entnahme von Proben) (zu § 31 Absatz 4 Nummer 3 des Weingesetzes)
Der kinftige § 18 fasst die in den §§ 25 und 27 der derzeitigen Verordnung aufgeteilten

Vorschriften zur Entnahme von Proben zusammen. Dabei werden ausdricklich die mal3-
geblichen Vorschriffen aus dem Weingesetz sowie dem Lebensmittel- und
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Futtermittelgesetzbuch fiir die Entnahme von Proben im Rahmen der Uberwachung aufge-
nommen. Die Befugnis zur Entnahme von Ruckstellproben der amtlichen Qualitatsweinpri-
fung zur Feststellung der Identitat sowie von Proben von geerntetem Lesegut fiir die Herbst-
kontrolle bleibt erhalten. Fur diese Probeentnahmen werden ebenfalls die fur die Entnahme
von Proben mafgeblichen Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch fur
entsprechend anwendbar erklart und so auf die Ubrigen Probeentnahmen abgestimmt. Die
allgemeine Pflicht zur Probeentnahme folgt aus der entsprechenden Anwendung der Vor-
schriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs. Einer ausdrucklichen Verpflich-
tung der flr die Uberwachung zustandigen Stellen Proben von Erzeugnissen zur analyti-
schen und sensorischen Priifung zu entnehmen, bedarf es nicht. Dies ist bereits durch Uni-
onsrecht vorgegeben und im Ubrigen fir die Uberpriifung der Einhaltung weinrechtlicher
Vorschriften ohnehin erforderlich. Insoweit bleibt es bei dem den fiir die Uberwachung zu-
standigen Stellen auch aktuell durch das Merkmal ,regelmafig® in § 27 Absatz 1 der der-
zeitigen Verordnung eingerdumten Ermessen oder erweitert dieses geringfugig.

Zu § 19 (Zusammenarbeit der Uberwachungsbehérden) (zu § 31 Absatz 4 Nummer 3
des Weingesetzes)

Der kunftige § 19 entspricht § 28 der derzeitigen Verordnung.
Zu Abschnitt 5 (Meldungen)

Die kunftige Abschnittstiberschrift des Abschnitts 5 zu Meldungen entspricht derjenigen der
derzeitigen Verordnung. Die einzelnen Meldungen — Erzeugungs-, Bestands- und Ernte-
meldung — werden entsprechend der Systematik aus dem Unionsrecht in einzelnen Vor-
schriften geregelt. Die Meldung Uber die 6nologischen Verfahren kann entfallen, da sie uni-
onsrechtlich nicht mehr zwingend vorgeschrieben ist und ihr Zweck, eine Kontrolle zu er-
mdglichen, durch die Eintragungen im Rahmen der Registerfiihrung und deren regelmafige
Uberwachung, die Isotopenanalyse sowie eine systematische Uberpriifung des GroRteils
aller Partien von Weinbauerzeugnissen in Deutschland erfillt wird.

Zu § 20 (Erzeugungsmeldung) (zu § 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3 in Verbindung mit §
53 Absatz 1 des Weingesetzes)

§ 20 regelt die Erzeugungsmeldung. Dabei wird in Absatz 1 teilweise Unionsrecht entspre-
chend der Ausfuhrungen zu Abschnitt 2 wiederholt, weil die Delegierte Verordnung (EU)
2018/273, die Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/274 und diese Verordnung fir die voll-
standigen Anforderungen an diese Meldung komplex zusammenspielen. Die Meldefrist
ergibt sich aus § 7 Nummer 2 der WeinSBV. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Erzeugung
weitestgehend abgeschlossen sein und die Mitteilungspflichten gegeniber der Europai-
schen Kommission kénnen erflllt werden. Die Mdglichkeit elektronischer Meldung wird er-
offnet.

Absatz 2 bestimmt eine Ausnahme von der Meldefrist flr spate Ernten nach dem 15. Ja-
nuar.

Absatz 3 sichert den Informationsfluss von Traubenerzeugern und Handlern in Richtung
der meldepflichtigen Erzeuger, sodass diese ihrer Meldepflicht nachkommen kénnen.

Der kinftige Absatz 4 entspricht § 29 Absatz 6 der derzeitigen Verordnung.

Absatz 5 befreit von der Meldepflicht fir Weinwirtschaftsjahre, in denen keine Erzeugung
stattgefunden hat.
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Zu § 21 (Bestandsmeldung) (zu § 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3 in Verbindung mit § 53
Absatz 1 des Weingesetzes)

§ 21 regelt die Bestandsmeldung. Dabei wird in Absatz 1 teilweise Unionsrecht entspre-
chend der Ausfiihrungen zu Abschnitt 2 wiederholt, weil die Delegierte Verordnung (EU)
2018/273, die Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 und diese Verordnung fur die voll-
stéandigen Anforderungen an diese Meldung komplex zusammenspielen. Die Meldefrist
ergibt sich aus § 7 Nummer 3 der WeinSBV. Die Moéglichkeit elektronischer Meldung wird
eroffnet.

Absatz 2 befreit von der Meldepflicht fir Weinwirtschaftsjahre, in denen keine Bestande
Ubriggeblieben sind.

Zu § 22 (Erntemeldung) (zu § 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3 in Verbindung mit § 53
Absatz 1 des Weingesetzes)

§ 22 regelt die Erntemeldung. Dabei wird in Absatz 1 teilweise Unionsrecht entsprechend
der Ausfihrungen zu Abschnitt 2 wiederholt, weil die Delegierte Verordnung (EU) 2018/273,
die Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/274 und diese Verordnung fir die vollstandigen
Anforderungen an diese Meldung komplex zusammenspielen. Die Meldefrist wird auf den
15. Januar festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Erzeugung weitestgehend abge-
schlossen sein. Die Mdglichkeit elektronischer Meldung wird eroffnet.

Absatz 2 bestimmt eine Ausnahme von der Meldefrist flir spate Ernten nach dem 15. Ja-
nuar.

Zu § 23 (Subdelegation) (zu § 33 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 in Verbindung mit § 53
Absatz 1 und § 54 Absatz 1 des Weingesetzes)

Der kunftige § 23 fasst Ermachtigungen der Landesregierungen an zwei verschiedenen
Stellen der derzeitigen Verordnung zusammen und schafft eine zusatzliche.

Der kiinftige § 23 Absatz 1 entspricht § 31 der derzeitigen Verordnung und der kinftige §
23 Absatz 2 entspricht 29 Absatz 3 der derzeitigen Verordnung und wird erganzt um die
Ermachtigung der Landesregierungen, durch Rechtsverordnung weitere Angaben im Rah-
men der Erzeugungs-, Bestands- und Erntemeldung zu fordern und die Art und Weise der
Meldung dieser Angaben festzulegen.

Zu Abschnitt 6 (Einfuhr)

Die kinftige Abschnittsiiberschrift des Abschnitts 6 zur Einfuhr entspricht derjenigen der
derzeitigen Verordnung. An der Voraussetzung einer amtlichen Untersuchung und Prifung
im Inland als Voraussetzung fir die Zulassung zur Einfuhr wird festgehalten. Diese kann
aber stichprobenweise vorgenommen werden, wenn das Dokument V | 1 oder das Teildo-
kument V | 2 vorgelegt werden. Der Katalog der von der Zulassung befreiten Erzeugnissen
wird modifiziert und dem Unionsrecht angenahert. Die Sonderbehandlung fiir weinhaltige
Getranke bei der Einfuhr wird aufgegeben.

Zu § 24 (Zulassung zur Einfuhr, amtliche Untersuchung und Prifung) (zu § 36
Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1, 6 und 7 des Weingesetzes)

Der kunftige § 24 entspricht im Wesentlichen § 32 der derzeitigen Verordnung, wird aber in
seinen kunftigen Absatzen 3 und 4 um den Regelungsgehalt der §§ 33 und 34 der derzei-
tigen Verordnung in modifizierter Form erganzt. § 24 Absatz 1 ersetzt die Einzelaufzahlung
der erfassten Erzeugnisse durch den Begriff der ,Erzeugnisse®. Entsprechend der Begriffs-
bestimmung in § 2 Nummer 1 des Weingesetzes kdnnen die in der derzeitigen Verordnung
genannten Erzeugnisse so zusammengefasst werden. In Bezug auf die besonderen Zoll-
verfahren wird der kiinftige Absatz 1 in seinem Wortlaut an das zugrundeliegende Zollrecht
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angepasst; so kann die Aufzahlung des Umwandlungsverkehrs entfallen, weil dieses Ver-
fahren in das besondere Zollverfahren zur aktiven Veredelung Uberflhrt wurde.

Der kiinftige Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 32 Absatz 2 der derzeitigen Verord-
nung. Die Erzeugnisse werden wie bei Absatz 1 begrifflich zusammengefasst. Zudem wird
die Zulassung zur Einfuhr fir bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen
Union in den zollrechtlich freien Verkehr tberfihrte Erzeugnisse fur nicht erforderlich er-
klart. Auch wenn das in der Praxis schon so gehandhabt wird, wiirde ohne diese Ausnahme
entgegen Unionsrecht die Zulassung zur Einfuhr auch fir solche Waren grundséatzlich vor-
geschrieben.

Der kiinftige Absatz 3 entspricht in nach dem Unionsrecht aktualisierter Form § 34 der der-
zeitigen Verordnung.

Der kunftige Absatz 4 greift den Regelungsgehalt des § 33 der derzeitigen Verordnung zu
kodifizierten Befreiungen von der Zulassung zur Einfuhr auf, ndhert die Ausnahmetatbe-
stdnde aber an diejenigen des Unionsrechts an, in denen, insbesondere bei Wein, kein
Dokument V | 1 oder Teildokument V | 2 vorgelegt werden muss. Fir die Befreiung von der
Zulassung zur Einfuhr werden diese Tatbestande auf alle Erzeugnisse im Sinne des kunf-
tigen § 24 erweitert. Zudem bleibt wegen der besonderen Bedeutung in Deutschland die
Ausnahme fur Wein zu kultischen Zwecken erhalten.

Zu § 25 (Zustandigkeit fur die Erteilung der Zulassung) (zu § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2
Nummer 2, 3 und 5 des Weingesetzes)

Der kinftige § 25 entspricht in nach dem Unionsrecht aktualisierter Form inhaltlich im We-
sentlichen § 35 der derzeitigen Verordnung. Die Vorschrift wird in der Struktur mit zusatzli-
chen Absétzen und punktuell im Wortlaut weitgehend ohne Anderung des Inhaltes ange-
passt. Inhaltlich wird die Unterrichtung des Verfligungsberechtigten durch die Zolldienst-
stelle genauer gefasst; ebenso die Vorgaben zur Beantragung des Zweitgutachtens (inner-
halb von zwei Wochen nach Unterrichtung durch die Zolldienststelle bei der Zolldienst-
stelle).

Zu § 26 (Probenahme und Kosten) (zu § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 3 des
Weingesetzes)

Der kinftige § 26 entspricht § 36 der derzeitigen Verordnung.

Zu § 27 (Zollanschliisse, voriibergehende Ausfuhr; Subdelegation) (zu § 36 Absatz 1
Satz 1 und 2 Nummer 6 in Verbindung mit § 54 Absatz 1 des Weingesetzes)

Der kinftige § 27 entspricht im Wesentlichen § 37 der derzeitigen Verordnung. Nur der
bisherige § 37 Absatz 1 entfallt, da er hinsichtlich der Zulassung zur Einfuhr nichts Weiteres
regelt. Voraussetzung flir die Zulassung zur Einfuhr ist eine amtliche Untersuchung und
Prifung, welche die Rechtskonformitat bestatigt. Wird nachgewiesen, dass eine solche be-
reits erfolgt ist, kann auch ohne explizite Regelung die Zulassung zur Einfuhr erteilt werden.

Zu Abschnitt 7 (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten)

Die kunftige Abschnittstberschrift des Abschnitts 7 zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
entspricht derjenigen der derzeitigen Verordnung. Hinsichtlich der Straf- und Ordnungswid-
rigkeitentatbestande sollen Anpassungen grundsatzlich nicht inhaltlich, sondern nur inso-
weit erfolgen, wie sie als Folgednderungen der Anderung des Regelungsinhalts oder der
Systematik der kiinftigen WeinUV erforderlich werden. Dariiber hinaus wird ein BuRgeldtat-
bestand fur nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig abgegebene Meldun-
gen angeflgt.
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Zu § 28 (Straftaten)

Der kiinftige § 28 entspricht grundsatzlich § 39 der derzeitigen Verordnung, wobei der Straf-
tatbestand, welcher die Einfuhr eines weinhaltigen Getranks betrifft, entfallt, weil die dem
Straftatbestand zugehorige Vorschrift des § 38 der derzeitigen Verordnung ebenfalls ent-
fallt. Eine derartige Sonderbehandlung weinhaltiger Getranke zum Zwecke des Verbrau-
cherschutzes ist nicht erforderlich. So ist die Einfuhr weinhaltiger Getranke genauso wie die
Einfuhr anderer Erzeugnisse von einer Zulassung zur Einfuhr abhangig. Diese setzt voraus,
dass die einzufuhrenden Erzeugnisse nach ihrer Zweckbestimmung neben dem Unions-
recht auch dem Weingesetz sowie den auf Grund des Weingesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen entsprechen, in denen Vorgaben fur weinhaltige Getranke wie fur andere
Erzeugnisse gemacht werden. Schon nach dem Weingesetz dirfen vorschriftswidrige Er-
zeugnisse nicht eingefiihrt werden. Eine Sonderbehandlung weinhaltiger Getranke er-
scheint insoweit nicht gerechtfertigt. Daher ist auch der diesbezligliche Straftatbestand er-
satzlos zu streichen.

Zu § 29 (Ordnungswidrigkeiten)

Die kinftigen Ordnungswidrigkeitentatbestande entsprechen, soweit die zugrundeliegen-
den Vorschriften der derzeitigen Verordnung — gegebenenfalls modifiziert — erhalten geblie-
ben sind, inhaltlich im Wesentlichen denjenigen der derzeitigen Verordnung.

Zu § 30 (Ubergangsbestimmungen)

Um einen geordneten Ubergang zu den neuen Bestimmungen der Weiniiberwachungsver-
ordnung hinsichtlich der Buchfihrungs- und Meldepflichten zu gewahrleisten, gelten die
diesbezlglichen Vorschriften ab jeweils geeigneten Zeitpunkten im Jahr 2027 (Ende des
Weinwirtschaftsjahres bzw. nach der ersten Jahreshalfte). Im Ubrigen soll die Verordnung
ab Inkrafttreten gelten, um neue, ginstige Vorschriften wie die Abschaffung der Meldung
onologischer Verfahren ohne weitere Verzégerung zur Anwendung zu bringen.

Zu Anlage 1 (Untersuchungsstellen fiir das Erstgutachten bei
Einfuhruntersuchungen)

Die kinftige Anlage 1 entspricht in aktualisierter Form Anlage 1 der derzeitigen Verordnung.

Zu Anlage 2 (Untersuchungsstellen fiir das Zweitgutachten bei
Einfuhruntersuchungen)

Die kunftige Anlage 2 entspricht Anlage 2 der derzeitigen Verordnung.
Zu Artikel 2 (Anderung der Weinverordnung)

Zu Nummer 1

Folgeadnderung zu der Nummer 5.

Zu Nummer 2

Mit der Anderung wird die zusatzliche Méglichkeit eroffnet, Antréage auf Erteilung einer Prii-
fungsnummer auch elektronisch zu stellen.

Zu Nummer 3

Folgeanderung zum Wegfall der Verpflichtung zur Fihrung eines Analysenbuchs in der
Weinuberwachungsverordnung.
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Zu Nummer 4

Mit der Anderung wird die zusétzliche Méglichkeit eréffnet, Antrage auf Erteilung einer Pri-
fungsnummer auch elektronisch zu bescheiden und die Prifungsnummer auf elektroni-
schem Wege zu Gbermitteln.

Zu Nummer 5

Die Begriffe ,Erstes Gewachs* und ,Groles Gewachs” werden als neue bundesweite GU-
tezeichen flr Weine mit einer geschutzten Ursprungsbezeichnung eingefihrt. Die urspring-
liche Regelung in § 32b wird bei Schaffung einer Ubergangsregelung gestrichen. Die in §
32b geregelten Mindestanforderung haben nicht die Gewahr dafiir geboten, dass die Be-
griffe lediglich hinsichtlich im Einklang mit ihrem Zweck, die Weine an der Spitze der Her-
kunftspyramide auszuweisen, verwendet werden wurden.

Mit der Vergabe der Gutezeichen wird der Komitee — Klassifikation Erster und Grof3er La-
gen in Deutschland e.V. betraut. Grinder dieses Vereins sind u. a. der Verband Deutscher
Pradikatsweinguter e.V., der diese Bezeichnungen in Deutschland etabliert und zu hoher
Wertigkeit gefuhrt hat, und der Deutsche Weinbauverband e.V., der Berufsorganisation der
deutschen Winzerinnen und Winzer, deren Mitglieder die regionalen Weinbauverbande so-
wie andere Interessenverbande der Weinbranche sind. Dabei steht dem Komitee — Klassi-
fikation Erster und GrofRer Lagen in Deutschland e.V. die Beteiligung bzw. Betrauung Dritter
frei, soweit es zur Wahrnehmung der Aufgaben und Durchflihrung der Vorschrift zweck-
dienlich ist. Es sind eine Geschéfts- und Prufungsordnung zu erlassen und zu verdffentli-
chen, die zuvor der der Zustimmung des Bundesministeriums flr Landwirtschaft, Erndhrung
und Heimat unter Beteiligung der Landesregierungen bedirfen. So soll bundesweite Ak-
zeptanz fir das Giitezeichen durch Uberpriifung der Objektivitdt und Diskriminierungsfrei-
heit bei den Anforderungen sowie beim Prifungsverfahren erreicht werden. Regionale Be-
sonderheiten sollen erganzend zu einem bundeseinheitlichen Mindeststandard bertcksich-
tigt werden, um dem gebietstypischen Charakter der Weine Rechnung zu tragen. Besteht
fur einen Wein mit geschuitzter Ursprungsbezeichnung eine anerkannte Erzeugervereini-
gung, ist diese in Bezug auf die die regionalen Besonderheiten berucksichtigenden Anfor-
derungen zu beteiligen. Die Gutezeichen sollen vor Nachahmung geschitzt werden. Auf
diese Weise sollen sich die deutschen Spitzenweine regional, national und international
starker profilieren kénnen.

Die Anwendung der durch diese Verordnung geanderten Vorschriften der Weinverordnung
in Bezug auf die Verwendung der Bezeichnungen ,Erstes Gewachs* und ,Grolles Ge-
wachs” als Gutezeichen sind von dem Bundesministerium fur Landwirtschaft, Ernahrung
und Heimat drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung zu evaluieren. Die Evalu-
ierung soll sich insbesondere auf die Funktionsfahigkeit des Systems der Gltezeichen-
vergabe, unter Berucksichtigung dessen dann erst kurzzeitigen Bestehens sowie etwaiger
eingefuhrter Landesgutezeichen, sowie darauf beziehen, dass der diskriminierungsfreie Zu-
gang zu dem Giltezeichen unter objektiven Kriterien und der Einbeziehung regionaler Be-
sonderheiten gewahrleistet ist. Sofern sich aus der Evaluierung die Notwendigkeit rechts-
setzender Mallnahmen ergibt, soll das Bundesministerium fur Landwirtschaft, Ernahrung
und Heimat diese vorschlagen. Mit einer Evaluierung nach drei Jahren kdnnte bei einer sich
ergebenden Notwendigkeit mit Blick auf die Ubergangsregelung vor deren Auslaufen recht-
zeitig rechtssetzend agiert werden.

Zu Nummer 6

Die Vorschriften zu der Bezeichnung ,Classic” lassen sich in einem § 32a zusammenfas-
sen. Die Anforderungen des § 32a bleiben im Wesentlichen bestehen und werden lediglich
im Wortlaut angepasst. Der urspriingliche § 32c Absatz 2 Satz 1 wird in den neuen § 32a
Absatz 1 Nummer 3 integriert. Dabei wird dem Agrargeoschutzsystem Rechnung getragen,
indem kunftig nicht mehr die Landesregierungen durch Rechtverordnung die jeweils
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zulassigen Rebsorten festlegen, sondern diese Moglichkeiten den die geschitzten Ur-
sprungsbezeichnungen verwaltenden Erzeugervereinigungen eingeraumt wird. Gleiches
gilt fir § 32c Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Nummer 2. Das in § 32c Absatz 1 und 1a
geregelte Meldesystem hat sich in der Praxis nicht bewahrt. Diese Vorschriften sowie § 32c
Absatz 3 Nummer 1 sind daher, auch aufgrund so einzusparender Burokratiekosten, zu
streichen. Die Ubergangsvorschriften in § 32d sind vollstandig, bei Absatz 5 gegebenenfalls
mit Ausnahme minimaler Restbestande, tUberholt und daher zu streichen. Allein die Abwei-
chungsmadglichkeit in § 32d Absatz 1 Nummer 1 bleibt als neuer § 32a Absatz 3 erhalten.

Der bisherige § 32b, der die Anforderungen an die Bezeichnung von Wein mit den Begriffen
.Erstes Gewachs* und ,GroRes Gewachs* geregelt hat, entfallt als Folgeanderung zu der
Nummer 4.

Zu Nummer 7

Absatz 2 ist als Reaktion auf eine Anderung im Unionsrecht anzupassen. Artikel 57 Absatz
1 Unterabsatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33, der durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2023/1606 eingefligt wurde, ertffnet Erzeugern die Mdglichkeit, bei Schaum-
wein, Qualitatsschaumwein und aromatischem Qualitatsschaumwein abweichend von der
ansonsten fur diese Erzeugnisse erforderliche Schaumweinausstattung die Haltevorrich-
tung nicht mit einer Folie zu umkleiden mit dem Zweck, Verpackungsabfalle einzusparen.
Dem steht der Absatz 2 in seiner gegenwartigen Form entgegen, weil er fir Sekte b. A.
ausdrucklich auch die Umkleidung mit einer Folie vorschreibt. Mit der Anfigung eines
neuen Satzes 3 kdnnen unter Einrdumung der Méglichkeit, die Folie wegzulassen, die Ver-
weisungen in der Weinverordnung erhalten werden.

Die Vorschrift ist in ihrem Absatz 3 anzupassen, weil sie mit Blick auf das Unionsrecht teil-
weise leerlauft. Denn aromatisierte schaumweinhaltige Getranke richten sich nach Artikel 3
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014, nach dessen Buchstabe c solche Getranke
nicht mit Alkohol versetzt werden dirfen. Das schlief3t auch den Zusatz von Likor aus, so-
dass es ,unter Verwendung von Likdr, der Goldflitter enthalt, hergestellte aromatisierte
schaumweinhaltige Getranke* nicht geben kann. Mit der Anderung wird die Méglichkeit auf-
rechterhalten, die in Artikel 57 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 geregelte
Aufmachung, die Schaumweinausstattung, weiterhin auch fir die sogenannten Goldsekte
verwenden zu kénnen. Die Vorschrift erfasst auch die entalkoholisierten und teilweise ent-
alkoholisierten Entsprechungen.

Zu Nummer 8

Die Vorschrift zu der Bezeichnung Crémant wird begrifflich an das Agrargeoschutzsystem
im Weinbereich angepasst, indem der anzugebende Name von demjenigen eines bestimm-
ten Anbaugebietes zu demjenigen einer geschitzten Ursprungsbezeichnung geandert wird.
Inhaltlich wird dem Agrargeoschutzsystem Rechnung getragen, indem kinftig nicht mehr
die Landesregierungen durch Rechtverordnung zusatzliche Verwendungs- und Bezeich-
nungsanforderungen festlegen, sondern diese Mdglichkeiten den die geschitzten Ur-
sprungsbezeichnungen verwaltenden Erzeugervereinigungen eingeraumt wird.

Zu Nummer 9

Mit der Anderung soll klargestellt werden, dass ein teilweise gegorener Traubenmost, der
unter der Bezeichnung ,Federweil3er* vermarktet wird, ausschlie3lich saisonal aus frischem
Traubenmost hergestellt werden darf, wie es auch der Verbrauchererwartung an Erzeug-
nisse bei Verwendung des traditionellen Begriffs ,Federweil’er* entspricht. Der derzeitige
Gesetzeswortlaut schlielt eine ganzjahrige Herstellung aus konserviertem Traubenmost
nicht ausdricklich aus.

Zu Nummer 10
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Mit der Anderung soll die Méglichkeit geschaffen werden, die Bezeichnung Schorle und
Weinschorle auch fir alkoholfreie Getranke, die auf der Grundlage von entalkoholisierten
Erzeugnissen hergestellt werden, zu verwenden. Erganzend gelten fir die Kennzeichnung
solcher Produkte die Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.

Zu Nummer 11

Mit der Anderung entfallt in der Verordnung die Vorgabe, bei der Verwendung einer Einzel-
lage oder einer kleineren geografischen Einheit nach § 23 Absatz 1 Nummer 2 des Wein-
gesetzes zur Bezeichnung eines Erzeugnisses im Rahmen der Kennzeichnung den Ge-
meinde- oder Ortsteilnamen bei jeder einzelnen Verwendung unmittelbar voranstellen bzw.
anfligen zu missen.

Zu Nummer 12

Rechtsférmlicher Anpassung — Streichen von deklaratorischen Verweisungen auf Straf-
und BuRgeldnormen des Weingesetzes.

Zu Nummer 13

Folgeanderung zu der Nummer 5 mit rechtsformlicher Anpassung — Streichen von deklara-
torischen Verweisungen auf Straf- und BuRgeldnormen des Weingesetzes.

Zu Nummer 14

Es werden drei Ubergangsvorschriften geschaffen, die es zum einen erlauben, bis ein-
schlie3lich des Erntejahrgangs 2030 die vor der Neuausrichtung fir ein System bei der
Verwendung der Bezeichnungen ,Erstes Gewachs* und ,,GroRes Gewachs® in Form eines
bundesweiten Gutezeichens geltenden Kennzeichnungsvorschriften weiter anzuwenden.
So soll insbesondere den Erzeugern, die bereits Weine mit den Bezeichnungen ,Erstes
Gewachs* und ,Grolkes Gewachs* vermarkten, hinreichend Zeit eingerdumt werden, um
sich auf die neuen Anforderungen ein- und umzustellen. Bis Ende des Ubergangszeitraums
nach altem Recht bezeichnete Weine durfen unbefristet abverkauft werden. Zum anderen
sollen die Bezeichnungen ,Classic” und ,,Crémant® fiir einen gewissen Zeitraum noch nach
den bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Vorschriften im Rahmen der Kenn-
zeichnung verwendet werden kénnen, um einen geordneten Ubergang zu erlauben.

Zu Artikel 3 (Anderung der Weinférderverordnung)

Durch die Anderung soll ein redaktionelles Versehen bei der letzten Anpassung der Wein-
forderverordnung korrigiert werden, bei welcher der alte § 5 mit der Uberschrift ,Auswahl-
verfahren® nicht ausdriicklich gestrichen oder ersetzt wurde, sodass er neben den neuen
§§ 5 und 6 bestehen geblieben ist. Der neue § 6 regelt nunmehr das Auswahlverfahren. Mit
der Anderung werden keine inhaltlichen Anderungen an den Ubrigen Vorschriften vorge-
nommen. Nur der alte und tberholte § 5 mit der Uberschrift ,Auswahlverfahren® entfallt
kiinftig. Mit der Neufassung der §§ 4 bis 6 soll dies ganz eindeutig erfolgen.

Zu Artikel 4 (Anderung der Lebensmittelzusatzstoff-Durchfithrungsverordnung)

§ 6 der Verordnung zur Durchfiihrung unionsrechtlicher Vorschriften Uber Lebensmittelzu-
satzstoffe ist mit der Neufassung vom 24. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 315) unrichtig
neugefasst worden. In § 6 Absatz 2 Buchstabe d wurden versehentlich zwei Ziffern bei der
Jahresbezeichnung der in Bezug genommenen EU-Verordnung vertauscht, sodass aktuell
unrichtig auf die nicht existente ,Verordnung (EU) Nr. 231/2021“ verwiesen wird. Tatsach-
lich soll auf die ,Verordnung (EU) Nr. 231/2012“ verwiesen werden. Sowohl im Vorblatt als
auch in der Begriindung der Verordnung zur Anderung der Extraktionslésungsmittelverord-
nung und anderer lebensmittelrechtlicher Vorschriften in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 315), welche § 6 Absatz 2 Buchstabe d
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Lebensmittelzusatzstoff-Durchfiihrungsverordnung eingefiihrt hat, wird im Ubrigen die kor-
rekte Bezugnahme auf die Verordnung (EU) Nr. 231/2012 verwendet. Es handelt sich folg-
lich um eine offenbare Unrichtigkeit, welche mit der vorliegenden Verordnung berichtigt
wird.

Zu Artikel 5 (AuBerkrafttreten)

Das AuRerkrafttreten der WeinUV wird in Ubereinstimmung mit dem Inkrafttreten der neuen
Ablésungsverordnung geregelt.

Zudem treten die Verordnung uber die Genehmigung fur Neuanpflanzungen von Rebfla-
chen (RebflAnpflV 02/03) und die Verordnung zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrecht-
licher Vorschriften au3er Kraft, da sie nicht mehr erforderlich sind.

Die RebflAnpflV 02/03 ist spatestens seit Einfihrung des derzeit geltenden Systems zur
Genehmigung fiur Neuanpflanzungen von Rebflachen hinféllig. Die dieser Verordnung zu-
grundeliegende Verordnungsermachtigung wurde bereits im Jahr 2015 aufgehoben.

Die Verordnung zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften ist hinfallig,
da das Verbot aus dem Gesetz zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschrif-
ten betreffend Branntwein aus Wein, von dem die derzeit noch in der Verordnung zur vor-
laufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften verbliebene Vorschrift nebst Straf-
bewehrung eine Abweichungsmaglichkeit schaffte, seit 1998 nicht mehr besteht. Danach
war es grundsatzlich verboten, dass Erzeugnisse mit anderen Getranken vermischt und
gewerbsmalig in den Verkehr gebracht werden. Die derzeit sich noch in Kraft befindliche
Vorschrift in der Verordnung zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften,
§ 22 Mischgetranke, sowie deren Strafbewehrung in § 26 laufen daher leer, sind daher
Uberflissig und die Verordnung ist insgesamt aufzuheben. Die Verordnungsermachtigung
in dem Gesetz zur vorlaufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften betreffend
Branntwein aus Wein von 1995, die das Gesetz authebende Verordnung tber Spirituosen
von 1998 sowie die hier aufzuhebende Verordnung zur vorlaufigen Aufrechterhaltung wein-
rechtlicher Vorschriften (zuletzt gedndert 1995) gehdrten originar in den Zustandigkeitsbe-
reich des Bundesministeriums flr Gesundheit. Mit dem Organisationserlass des Bundes-
kanzlers vom 26. April 1991 wurde dem Bundesministerium fir Ernahrung Landwirtschaft
und Forsten die Zustandigkeit fur Wein, Likdrwein, Schaumwein und weinhaltige Getranke
einschlieBlich der Uberwachung tbertragen. Fir den Fall eines zwischenzeitlichen Wegfalls
von Ermachtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen des Bundes ermachtigen die
Vorschriften in § 57 Absatz 3 sowie § 57a Absatz 1 des Weingesetzes das Bundesministe-
rium fur Landwirtschaft, Ernahrung und Heimat entsprechende Vorschriften dennoch durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates aufzuheben.

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

Die Verordnung sollte im Ganzen am Tag nach der Verkundung in Kraft treten. Hinsichtlich
der WeinUV gilt das zugrundeliegende Unionsrecht bereits, sodass nicht bis zuem néchsten
Quartalsanfang gewartet werden sollte. Die Adressaten der Verordnung, welche die neuen
Vorschriften unmittelbar anwenden und die Vorteile von deren Erleichterungen nutzen
mochten, sollten dazu unverzuglich die Moglichkeit erhalten. In Bezug auf die WeinV sollte
nichts Abweichendes gelten. Die Regelungen sind teilweise mit Blick auf das Unionsrecht
Uberholt und sollen so schnell wie méglich angepasst werden. Die neuen Bestimmungen
zu den Bezeichnungen ,Erstes Gewachs* und ,GroRes Gewachs” sollte schnellstmdglich
eingefiihrt werden, weil eine diesbeziigliche Ubergangsvorschrift demnéchst auslauft und
der Zeitpunkt daher fiir einen gelingenden Ubergang geeignet ist. Zudem kann die Vor-
schrift zu den Goldsekten derzeit nicht angewendet werden, sodass die weitere Herstellung
insoweit nicht unnétig verzdégert werden soll. Auf Folie kdnnte so bei der Schaumweinaus-
stattung so bald wie méglich, wie im Unionsrecht angelegt, teilweise verzichtet werden. Die
WeinF6GewV und die LMZDV sollten so schnell wie méglich berichtigt werden.
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	Dreizehnte Verordnung zur Änderung weinrechtlicher Bestimmungen
	Artikel 1
	Weinüberwachungsverordnung
	Abschnitt 1
	Verkehrsverbote und Ausnahmen
	§ 1
	Vorschriftswidrige Erzeugnisse
	Wein nach Satz 1 darf nur in den Verkehr gebracht, eingeführt oder ausgeführt werden, wenn er unter Angabe dieser Zweckbestimmung auf dem Behältnis und in dem Begleitdokument mit dem Wort „essigstichig“ gekennzeichnet ist.
	1. wenn die Bezeichnung, die sonstige Angabe oder die sonstige Aufmachung nach den Vorschriften des Bestimmungsgebietes Voraussetzung für die Einfuhr des Erzeugnisses in dieses Gebiet ist,
	2. wenn öffentliche Interessen nicht entgegenstehen, und
	3. soweit in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union nichts anderes bestimmt ist.
	§ 2


	Ausnahmegenehmigung
	§ 3
	Versuchsgenehmigung
	Soweit in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union nichts anderes bestimmt ist, kann die zuständige Stelle zu Versuchszwecken zulassen, dass bei der Herstellung eines Erzeugnisses sowie eines Getränkes im Sinne des § 26 Ab...
	1. ein nicht zugelassenes önologisches Verfahren eingesetzt wird oder
	2. bestimmte Vorschriften des Weingesetzes und der aufgrund des Weingesetzes erlassenen Rechtsverordnungen unberücksichtigt bleiben.

	Eine Genehmigung ist unter den dem Versuchsziel gemäßen Bedingungen, insbesondere beschränkt auf die für die Versuche erforderliche Zeit und Menge, zu erteilen und amtlich zu überwachen. § 2 Absatz 2 gilt entsprechend.
	§ 4


	Vergällung von Weintrub
	Die Vergällung von Weintrub darf nur vorgenommen werden mit
	Abschnitt 2
	Registerführung
	§ 5


	Ergänzende Vorschriften für den registerführungspflichtigen Personenkreis
	§ 6

	Anforderungen an Formen der Registerführung
	1. eine von keinem Marktteilnehmer veränderbare Protokolldatei Teil des Registers ist,
	2. eine elektronische Buchung nicht rückgängig gemacht werden kann, sondern jede Änderung einer elektronischen Buchung eindeutig als solche kenntlich gemacht wird, und
	3. den zuständigen Stellen bei Aufforderung jede Eintragung im Register in einer für die Zwecke der Überwachung geeigneten Form präsentiert und elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann.
	§ 7


	Eintragungspflichtige Erzeugnisse und Angaben; Subdelegation
	Abweichend von Satz 2 kann bei Lesegut, das von dem Erntenden vollständig als Weintrauben verkauft oder an einen Erzeugerzusammenschluss abgeliefert wird, an die Stelle der Eintragung in das Register die Kaufbestätigung des Käufers oder die Annahmebes...
	§ 8


	Eintragungspflichtige Behandlungen und Angaben
	§ 9

	Weitere Eintragungspflichten; Subdelegation
	Für jede homogene Partie eines Erzeugnisses nach § 7 Absatz 2 Satz 1 ist im Register die entsprechende Behältnisnummer oder der entsprechende Lagerort einzutragen. Sofern sich alle Behältnisse nach Absatz 2 in einem Raum befinden, ist abweichend von S...
	§ 10


	Mengenverluste
	Gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 werden für Mengenverluste folgende zulässige Höchstsätze festgesetzt:
	Mengenverluste, die die in Satz 1 festgesetzten Höchstsätze überschreiten, sind der zuständigen Stelle unverzüglich mitzuteilen.
	§ 11



	Registerjahresabschluss und Aufbewahrungspflicht
	(1) Der Jahresabschluss eines Registers nach Artikel 21 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 hat spätestens zum Ablauf des 31. Juli eines Jahres zu erfolgen.
	(2) Ein Marktteilnehmer, der Begleitdokumente ausstellt oder empfängt, hat diese und entsprechende Kopien nach Maßgabe des Artikels 35 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassung vom 19. Februar 2025 und in zeitlicher Reihenfolge...
	(3) Ein Registerführungspflichtiger hat das von ihm geführte Register einschließlich aller Belege und Begleitdokumente und entsprechender Kopien nach Maßgabe des Artikels 35 Absatz 3 Satz 1 oder 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/274 in der Fassu...
	§ 12


	Weitere Anforderungen an Eintragungen
	Registerführungspflichtige haben die Angaben im Register bei ihrer Eintragung vollständig und deutlich lesbar in deutscher Sprache in urkundenfester Schrift einzutragen. Eintragungen dürfen nicht unleserlich gemacht oder so geändert werden, dass die Ä...
	Abschnitt 3
	Beförderung von Weinbauerzeugnissen
	§ 13


	Begleitdokumente
	§ 14

	Ergänzende Vorschriften für die Abgabe an andere
	§ 15

	Ergänzende Vorschriften für den Versand von Teilmengen
	(1) Der Versender von Erzeugnissen, die in getrennten Abteilungen desselben Transportbehältnisses befördert oder bei einer Beförderung vermischt werden, hat auf dem Begleitdokument bei dessen Ausstellung deutlich lesbar in urkundenfester Schrift die W...
	(2) Statt der Begleitdokumente aller in die Gesamtmenge eingegangenen Teilmengen oder entsprechender Kopien kann dem Empfänger ein vom Verfügungsberechtigten der Gesamtmenge ausgestelltes Begleitdokument oder eine entsprechende Kopie ausgehändigt oder...
	(3) § 13 Absatz 1 bleibt unberührt.
	§ 16


	Kontrollvorschriften
	Wird eines der folgenden Erzeugnisse ins Inland verbracht, hat der inländische Empfänger der für den Entladeort zuständigen Stelle eine Kopie des Begleitdokuments zu übermitteln, bevor das verbrachte Erzeugnis in den Verkehr gebracht, verwendet oder v...
	1. ein nicht abgefülltes Erzeugnis, für das ein Begleitdokument nach Artikel 147 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in der Fassung vom 11. April 2024 ausgestellt ist, oder
	2. ein Erzeugnis, für das das Dokument V I 1 nach Artikel 20 Absatz 1 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. März 2025 oder das Teildokument V I 2 nach Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 4 Satz 1 der Delegierten Verordnung...
	Sofern die zuständige Stelle dies ermöglicht, kann die Übermittlung nach Satz 1 auch elektronisch erfolgen.
	§ 17



	Subdelegation
	Die Landesregierungen werden ermächtigt, Verordnungen nach Maßgabe des § 30 Satz 1 Nummer 2 und § 53 Absatz 1 des Weingesetzes mit Vorschriften darüber zu erlassen, dass der Aussteller eines Begleitdokuments
	Abschnitt 4


	Überwachung
	§ 18
	Entnahme von Proben
	Die für die Überwachung zuständigen Stellen können neben den Proben, die bei Überprüfungen nach § 31 Absatz 7 des Weingesetzes in Verbindung mit § 43 Absatz 1 bis 4 und § 43a Absatz 1 bis 5 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs zu nehmen sind,...
	§ 19


	Zusammenarbeit der Überwachungsbehörden
	Abschnitt 5
	Meldungen
	§ 20


	Erzeugungsmeldung
	§ 21

	Bestandsmeldung
	§ 22

	Erntemeldung
	§ 23

	Subdelegation
	Abschnitt 6
	Einfuhr
	§ 24


	Zulassung zur Einfuhr, amtliche Untersuchung und Prüfung
	1. über die dort genannten Erzeugnisse hinaus alle Erzeugnisse des Weingesetzes in den in Artikel 21 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. März 2025 genannten Fällen und
	2. Wein, der nachweislich ausschließlich für kultische Zwecke bestimmt ist.

	§ 25
	Zuständigkeit für die Erteilung der Zulassung
	1. das Dokument V I 1 nach Artikel 20 Absatz 1 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der Fassung vom 19. März 2025 oder das Teildokument V I 2 nach Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 4 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in der F...
	2. die in den Dokumenten nach Nummer 1 enthaltenen Angaben mit denen im Zollpapier übereinstimmen.
	Kommt der Verfügungsberechtigte dieser Verpflichtung innerhalb einer von der Zolldienststelle gesetzten Frist nicht nach, ist das Erzeugnis auf seine Kosten zu vernichten.
	§ 26


	Probenahme und Kosten
	§ 27

	Zollanschlüsse, vorübergehende Ausfuhr; Subdelegation
	Abschnitt 7
	Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
	§ 28


	Straftaten
	Nach § 48 Absatz 1 Nummer 2 des Weingesetzes wird bestraft, wer entgegen § 1 Absatz 1 Satz 2 Wein in den Verkehr bringt, einführt oder ausführt.
	§ 29


	Ordnungswidrigkeiten
	Ordnungswidrig im Sinne des § 50 Absatz 2 Nummer 4 des Weingesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig


	Abschnitt 8
	Schlussbestimmungen
	§ 30
	Übergangsbestimmungen
	(1) Abweichend von den §§ 5 bis 12 und 29 darf die Buch- und Registerführung bis zum Ablauf des 31. August 2027 noch nach den §§ 5 bis 17 und 40 der Wein-Überwachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 2002 (BGBl. I S. 1624), die ...
	(2) Die §§ 20 bis 22 sind ab dem 1. Juli 2027 anzuwenden. Bis zum Ablauf des 30. Juni 2027 ist § 29 der Wein-Überwachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 2002 (BGBl. I S. 1624), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21...


	Anlage 1
	Anlage 2

	Artikel 2
	Änderung der Weinverordnung
	Die Weinverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 2009 (BGBl. I S. 827), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 24. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 215) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den §§ 32b bis 32d gestrichen.
	2. § 22 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	3. § 23 Absatz 3 Satz 4 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
	4. § 26 Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	5. § 30 wird durch den folgenden § 30 ersetzt:
	§ 30 „
	Auszeichnungen und ähnliche Angaben (zu § 24 Absatz 2 i. V. m. § 54 Absatz 1 des Weingesetzes)
	(1) Eine bei einem im Inland durchgeführten Wettbewerb erhaltene Auszeichnung oder ein Gütezeichen darf in der Kennzeichnung inländischer Erzeugnisse nur nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8 angegeben werden.
	(2) Es muss sich handeln
	(3) Für eine Auszeichnung, das „Deutsche Weinsiegel“ oder ein von einer Landesregierung anerkanntes Gütezeichen muss der Wein bei einer im Rahmen eines Wettbewerbs in entsprechender Anwendung der Anlage 9 Abschnitt II durchgeführten Sinnenprüfung mind...
	Anstelle einer Bewertung nach Anlage 9 Abschnitt II kann ein an internationalen Normen für Weinwettbewerbe orientiertes Bewertungsschema angewendet werden. Die Anerkennung einer Auszeichnung nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b oder eines Gütezeichens n...
	(4) Im Falle des Absatzes 2 Nummer 2 Buchstabe a und b muss es sich um einen Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung handeln, der den von dem Komitee – Klassifikation Erster und Großer Lagen in Deutschland e. V. festgelegten Vergabeanforderungen für...
	(5) Für das Verfahren zur Vergabe der Gütezeichen nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a und b und zur Festlegung der Vergabeanforderungen nach Absatz 4 entwirft und aktualisiert der Komitee – Klassifikation Erster und Großer Lagen in Deutschland e. V. ei...
	(6) Eine Auszeichnung oder ein Gütezeichen darf nur für Wein einer homogenen Partie vergeben werden, der, außer bei den Gütezeichen nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a und b, aus demselben Behältnis stammen muss. Nach der Abfüllung müssen die Behältnis...
	(7) Inländische Erzeugnisse, bei denen in der Kennzeichnung oder Aufmachung eine Angabe verwendet wird, die mit einer Auszeichnung oder einem Gütezeichen nach Absatz 2 verwechselt werden kann, ohne die Auszeichnung oder das Gütezeichen zu sein, dürfen...
	(8) Die zuständige oberste Landesbehörde unterrichtet das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat über die Anerkennung einer Auszeichnung nach Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b oder eines Gütezeichens nach Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d....


	6. Die §§ 32a bis 32d werden durch den folgenden § 32a ersetzt:
	„§ 32a
	Classic (§ 24 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 des Weingesetzes)
	(1) Die Bezeichnung „Classic“ darf nur verwendet werden, wenn
	(2) In der jeweiligen Produktspezifikation kann festgelegt werden, dass
	(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 dürfen bei einem als „Classic“ bezeichneten Wein aus im abgegrenzten geografischen Gebiet der geschützten Ursprungsbezeichnung „Württemberg“ geernteten Weintrauben die Rebsorten Trollinger und Lemberger angegeben w...


	7. § 33a wird wie folgt geändert:
	(3) „ Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure und unter Verwendung von Goldflitter hergestellte Getränke mit mindestens 95 Prozent Schaumweinanteil dürfen in der in Artikel 57 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 in der Fassung vom 30. Okto...

	8. § 34a wird wie folgt geändert:
	(2) „ In der jeweiligen Produktspezifikation können zusätzliche und strengere Anforderungen für die Verwendung der Bezeichnung „Crémant“ festgelegt werden, soweit dies erforderlich ist, um regionalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen.“

	9. § 34c wird wie folgt geändert:
	10. In § 36 wird der folgende Satz 3 eingefügt:
	11. In § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a wird die Angabe „stets“ gestrichen.
	12. In § 52 Absatz 1 wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe „§ 48 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2, 3 des Weingesetzes wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig“ durch die Angabe „§ 48 Absatz 1 Nummer 2 des Weingesetzes wird bestraft, wer“ ersetzt.
	13. § 53 wird wie folgt geändert:
	14. Nach § 54 Absatz 22 werden die folgenden Absätze 23 bis 25 eingefügt:
	(23) „ Abweichend von § 30 dürfen für Erzeugnisse aus Trauben die Bezeichnungen „Erstes Gewächs“ und „Großes Gewächs“ bis einschließlich des Erntejahrgangs 2030, spätestens aber bis zur Wirksamkeit der Geschäfts- und Prüfungsordnung einschließlich der...
	(24) Abweichend von § 32a darf für Erzeugnisse aus Trauben die Bezeichnung „Classic“ bis einschließlich des Erntejahrgangs 2028 nach den bis zum Ablauf des … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung] geltenden Vorschriften v...
	(25) Abweichend von § 34a darf für Erzeugnisse aus Trauben die Bezeichnung „Crémant“ bis einschließlich des Erntejahrgangs 2028 nach den bis zum Ablauf des … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung] geltenden Vorschriften v...



	Artikel 3
	Änderung der Weinförderverordnung
	Die Weinförderverordnung vom 4. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 304), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 317) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 6 durch die folgende Angabe ersetzt:
	2. Die §§ 4 bis 6 werden durch die folgenden §§ 4 bis 6 ersetzt:
	§ 4 „
	Antragsverfahren
	(1) Ein Antrag auf Förderung einer Maßnahme nach § 1 Absatz 2 ist schriftlich oder, sofern die zuständige Stelle dies ermöglicht, elektronisch ganzjährig bei der zuständigen Stelle zu stellen.
	(2) Die zuständige Stelle hat nach Eingang des Antrags die Vollständigkeit der Angaben und der beigefügten Nachweise zu prüfen. Fehlende Angaben und Nachweise können von der zuständigen Stelle nach Eingang des Antrags unter Setzung einer angemessenen ...
	(3) Die zuständige Stelle hat insbesondere zu prüfen, ob der Antrag den §§ 5, 6 und 8 entspricht.
	(4) Über die Förderung einer Maßnahme nach § 1 Absatz 2 ist durch Bescheid zu entscheiden. Eine Förderung einer Maßnahme nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 oder 5 wird nicht gewährt, sofern der Gesamtbetrag einer beantragten Förderung den Betrag von 1 000 Eur...
	(5) Ein nach dem 30. April eines Kalenderjahres bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gestellter Antrag auf Förderung einer Maßnahme nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 oder 5 darf nicht mehr für das laufende Haushaltsjahr des jeweiligen Jahre...
	(6) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung unter Beachtung dieser Verordnung sowie der maßgeblichen Rechtsakte der Europäischen Union von den Absätzen 1 bis 4 abweichende Vorschriften über das Verfahren für die Beantragung und Genehmigung...

	§ 5
	Antragsinhalt
	(1) Ein Antrag auf Förderung einer Maßnahme nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 hat die Beschreibung der beantragten Maßnahme, die betreffende Fläche und die geplante Frist für ihre Durchführung zu enthalten. Die zuständige Stelle kann weitere Angaben fordern,...
	(2) Ein Antrag nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 hat folgendes zu enthalten:
	Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
	(3) Ein Antrag nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 hat einen Nachweis über das Bestehen der zu fördernden Ernteversicherung zu enthalten, dem die versicherten Risiken, der Umfang der versicherten Fläche und die gezahlten Kosten der Versicherungsprämie zu entne...
	(4) Ein Antrag nach § 1 Absatz 2 Nummer 4 oder 5 hat folgendes zu enthalten:
	(5) Für einen Antrag nach § 1 Absatz 2 Nummer 6 gilt Absatz 2 entsprechend.

	§ 6
	Auswahlverfahren; Subdelegation
	(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 3b Absatz 4 Satz 1 des Weingesetzes und des § 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe t des Marktorganisationsgesetzes für die Förderung von Maßnahmen Folgendes festlegen:
	(2) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein dem Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 entsprechendes Auswahlverfahren festlegen.“




	Artikel 4
	Änderung der Lebensmittelzusatzstoff-Durchführungsverordnung
	Die Lebensmittelzusatzstoff-Durchführungsverordnung vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1362), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 411) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

	Artikel 5
	Außerkrafttreten
	Am Tag nach der Verkündung dieser Verordnung treten außer Kraft:
	1. die Wein-Überwachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 2002 (BGBl. I. S. 1624, die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1873) geändert worden ist,
	2. die Verordnung zur vorläufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 1993 (BGBl. I S. 1538, 1699 (1994, 1307)), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung vom 9. Mai 1995 (BGBl. I...
	3. die Verordnung über die Genehmigung für Neuanpflanzungen von Rebflächen vom 9. November 2000 (BGBl. I S. 1501), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 7. November 2008 (BGBl. I S. 2166) geändert worden ist.


	Artikel 6
	Inkrafttreten
	Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
	EU-Rechtsakte:
	1. Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission vom 9. März 2012 mit Spezifikationen für die in den Anhängen II und III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 83 vom 22....
	2. Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1; L 287 vom 29.10.2013, S. 90; L 267 vom 30.9.2016, S. 2; L 163 vom 20.6.2019, S. 112;...
	3. Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr....
	4. Delegierte Verordnung (EU) 2018/273 der Kommission vom 11. Dezember 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Genehmigungssystems für Rebpflanzungen, der Weinbaukartei, der Begle...
	5. Durchführungsverordnung (EU) 2018/274 der Kommission vom 11. Dezember 2017 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Genehmigungssystems für Rebpflanzungen, der Zertif...
	6. Delegierte Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission vom 17. Oktober 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Anträge auf Schutz von Ursprungsbezeichnungen, geografischen Angaben und t...
	Der Bundesrat hat zugestimmt.
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